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Vorwort

Was ist Scientology? Ein kleines Häuflein harmloser Sek-
tierer, die man am besten nicht beachtet und gewähren

lässt? Eine besondere Ausprägung des American way of life?
Oder eine internationale Organisation, die mit sittenwidrigen bis
kriminellen Methoden Menschen ausbeutet und unterdrückt
und nach der Macht in Staat und Gesellschaft strebt?

Sicher ist: Bei der Auseinandersetzung mit Scientology geht es
nicht um weltanschauliche oder religiöse Fragen. Was der Ein-
zelne glaubt, geht den Staat nichts an. Der Staat darf aber
nicht zusehen, wenn eine Organisation Menschen wirtschaftlich
und gesundheitlich ruiniert, geistig abhängig macht, Familien
zerstört und versucht, Wirtschaftsunternehmen und Behörden
zu willfährigen Instrumenten ihrer Welteroberungspläne zu 
machen. Scientology ist eine Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung.

Es ist Aufgabe des Staates, seine Bürger zu schützen. Bayern
hat deshalb einen 15 Punkte umfassenden Katalog erarbeitet,
um den Aktivitäten von Scientology zu begegnen. Die Maßnah-
men des Staates richten sich gegen das System Scientology
und nicht gegen den einzelnen Scientologen, der oftmals nicht
Täter, sondern unschuldiges Opfer dieser totalitären Organisa-
tion ist. Ihm müssen wir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bay-
ern wird deshalb eine spezielle Beratung für Scientology-Opfer
erproben.

Diese Publikation will ausgehend von 25 Fragen die Funktions-
weise des Systems Scientology in Grundzügen erklären. Von
Los Angeles aus gesteuert arbeitet Scientology überall in der
Welt deckungsgleich nach den Methoden ihres Gründers 
L. Ron Hubbard.

Wer sich eine gründliche Auseinandersetzung mit dieser Orga-
nisation und deren Ziele ersparen zu können glaubt, weil diese
beispielsweise auf Science-fiction-Mythen zurückgreift oder
eine ihrer Untergliederungen als „Seeorganisation“ bezeichnet,
unterschätzt das System. Er hat sich auf die von Scientology zur
Täuschung der Öffentlichkeit ausgelegte falsche Spur locken
lassen. Wer das System verstanden hat, kann die Gefahren 
richtig einschätzen und wird nicht mehr leichtgläubiges Opfer.
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Die Broschüre will dazu beitragen, dass sich jeder gegen Scien-
tology schützen kann. Dazu enthält sie Hinweise sowie eine
Liste von Stellen und Organisationen, die zur Beratung zur Ver-
fügung stehen.

Einen unverzichtbaren Anteil an der Aufklärungsarbeit über das
System Scientology leistet dabei das Internet. Dieses liefert die
aktuellsten Informationen über die weltweite Auseinanderset-
zung mit der Organisation. Das Bayerische Staatsministerium
des Innern nutzt dieses Medium und informiert über die Maßnah-
men der Bayerischen Staatsregierung, über Pressemitteilungen
und Gerichtsentscheidungen unter der Internetadresse:
http://www.innenministerium.bayern.de/scientology. Auch der
Text dieser Broschüre ist über die angegebene Adresse im 
Internet abrufbar.

Die ersten vier Auflagen der Broschüre „Das System Scien-
tology“ waren jeweils binnen kurzer Zeit vergriffen. Die nun-
mehr vorliegende fünfte Auflage berücksichtigt alle aktuellen
Erkenntnisse und insbesondere die Ergebnisse der im Auftrag
der Bayerischen Staatsregierung von Heinrich Küfner vom 
Institut für Therapieforschung (IFT), Norbert Nedopil von der
Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität 
München (LMU) und Heinz Schöch vom Institut für die gesam-
ten Strafrechtswissenschaften der LMU München erstellten
wissenschaftlichen Expertise „Auswirkungen und Risiken 
unkonventioneller Psycho- und Sozialtechniken“ (Expertise),
die Ende 2002 im Pabst-Verlag unter dem Titel „Gesund-
heitliche und rechtliche Risiken bei Scientology“ (Scien-
tology-Gutachten), ISBN 3-936142-40-8, herausgegeben und
veröffentlicht wurde.

Das Scientology-Gutachten beschreibt und bewertet die Scien-
tology-Organisation sowie zwei Einrichtungen der Therapie von
Drogenabhängigen und die Landmark-Organisation. Es unter-
sucht die psychischen, körperlichen und sozialen Auswirkun-
gen der dort angewandten Psycho- und Sozialtechniken für die
Teilnehmer und Mitglieder und gibt eine umfangreiche Darstel-
lung der sich daraus ergebenden rechtlichen Probleme. 

Die in der vorliegenden Broschüre auf 25 Fragen zu Scientology
gegebenen Antworten werden von der gründlichen wissenschaft-
lichen Untersuchung bestätigt. 
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I. Das System Scientology - 25 Fragen mit Antworten

1.Was bedeutet das Wort
Scientology?

Scientology ist ein Kunstwort, gebildet aus „scire“ (lateinisch
für: „wissen“) und „logie“ (auf den griechischen „logos“

zurückgehend: „Lehre von“). Gemeint ist eine „Lehre vom Wis-
sen“.

Dieses Kunstwort hat der US-amerikanische Science-fiction-
Autor L. Ron Hubbard als Bezeichnung für seine von ihm ent-
wickelte technische Lehre zur Veränderung des Menschen ver-
wendet.

2.Wer war L. Ron Hubbard?

Um L. Ron Hubbard (1911 - 1986) spannen seine Anhänger
ein Netz von Legenden. Hubbard trat in den 40er Jahren

öffentlich als Schriftsteller von Science-fiction-Romanen auf.
Im Zweiten Weltkrieg diente er - der Tradition der Familie fol-
gend - in der US-Marine(1). Anschließend kam er im Zusam-
menhang mit seinem Kriegseinsatz in psychotherapeutische
Behandlung. Dort lernte er die Psychoanalyse Sigmund Freuds
und dessen Therapie-Verfahren kennen. Aus Versatzstücken
dieser Lehre und anderen psychologischen Konzepten ent-
wickelte Hubbard eine Methode zur Manipulation der mensch-
lichen Psyche. Im Jahre 1950 veröffentlichte er ein Buch mit
dem Titel „Dianetik - Die moderne Wissenschaft der geisti-
gen Gesundheit“, in dem er seine Lehre und sein Verfahren 
(= Dianetik) zur Persönlichkeitsveränderung vorstellte. Es kam
zur Gründung von „Dianetik-Zentren“ und schließlich zum Auf-
bau der Scientology-Organisation (SO).

Scientology ist eine technische Ideologie zur Herrschaft über
den einzelnen Menschen und die ganze Gesellschaft. Seine
Lehre und Technik zur Manipulation menschlichen Verhaltens
nannte Hubbard selbst eine „Ingenieur-Wissenschaft“(2).

6
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Hubbard war zeitlebens in Prozesse verwickelt und wurde
mehrfach aus verschiedenen Ländern ausgewiesen(3). Auch
nach dem Tod Hubbards - er wurde 1983 zum letzten Mal in
der Öffentlichkeit gesehen - lebt Scientology wegen sitten-
widriger Vertriebsmethoden und auch krimineller Aktivitäten mit
demokratischen Gesellschaften in Konflikt, wie Gerichtsver-
fahren in den USA, in Spanien, Griechenland, Frankreich,
Italien, Deutschland und in anderen Ländern zeigen.

3.Wie organisiert sich 
Scientology?

Scientology tritt teils offen, teils auch verdeckt auf. Als Teil
der Scientology-Organisation (SO) sofort zu erkennen sind

Einrichtungen, die sich in der Öffentlichkeit als „Kirchen“, 
„Missionen“ und „Celebrity Centres“ bezeichnen. Die „Kirchen“
werden intern „Orgs“ (Abkürzung für: Organisationen) genannt.
Sie haben eine Mindestzahl an Mitarbeitern und verkaufen
mehrstufige Kurse sowie Trainings zur angeblichen Persön-
lichkeitsverbesserung. Kleinere Einheiten sind so genannte
„Missionen“. Für Prominente, Künstler und VIPs, die besonders
zuvorkommend behandelt werden, sind so genannte Celebrity
Centres eingerichtet worden. Die oberen Kursstufen sind in
Deutschland nicht erhältlich. Hierfür muss man in Europa nach
Saint Hill in der Nähe Londons oder nach Kopenhagen fahren.
Kurse für höhere Stufen werden auch in Clearwater in Florida,
die höchsten auf einem Scientology-eigenen Schiff, der „Free-
winds“, abgehalten.

Die internationale Zentrale von Scientology befindet sich in Los
Angeles. Von hier aus wird das ganze System geführt. Scien-
tology gibt für das Jahr 1992 an, in 99 Ländern vertreten zu
sein, weltweit 1.039 Einrichtungen aller Arten zu besitzen und
rund 10.000 vertraglich gebundene Mitarbeiter zu haben(4). 

Die SO mit ihren Unterorganisationen ist wie ein Wirtschafts-
konzern organisiert. Unterorganisationen und Einzelunter-
nehmer, die nicht zum eigentlichen Konzern, d.h. zur SO
gehören, werden über Kommissions- und Franchising-Verträ-
ge(5) vom Konzern streng kontrolliert (vgl. im Anhang das
Organigramm „The Command Chart of SCIENTOLOGY“).

7
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Hubbards Erfahrungen aus seiner Zeit bei der Marine spiegeln
sich im Führungsstil und im Aufbau der SO wider. Spitzen-
funktionäre, die Scientology verlassen haben, vergleichen das
interne Betriebssystem mit einer Militärdiktatur(6). Die einzel-
nen Mitarbeiter, die so genannten Staff Members, sind einem
rigiden Kontroll- und Disziplinarsystem unterworfen, das nach
den Grundsätzen von Befehl und unbedingtem Gehorsam 
funktioniert. Das Management ist verpflichtet, die SO nach
strategischen Grundsätzen, die Lehrbüchern über Kriegskunst
entnommen sind, zu führen. Es gibt eine militärisch organisierte
Eliteeinheit (die so genannte Sea Org), deren Mitglieder mili-
tärische Dienstgrade haben. Das Personal dieser Einheit unter-
stützt das Management, wenn dieses bei der Führung der SO
in Schwierigkeiten geraten ist. Hubbard selbst nannte sich zu-
letzt „Admiral“.

Darüber hinaus gehören eine Reihe weiterer Organisationen zu
Scientology: beispielsweise die Anti-Drogen-Einrichtung 
„NARCONON“, die „Kommission für Verstöße der Psychiatrie
gegen Menschenrechte“ (KVPM), die „Vereinigung zur
Wiedereingliederung von Straftätern“ (CRIMINON), das „Zen-
trum für Individuelles und Effektives Lernen“ (ZIEL), der Wirt-
schaftsverband „WISE“ und Unternehmen wie der New
Era-Verlag, der Publikationen von Scientology vertreibt(7).

4.Wer führt die Organisation
heute?

Führer der Organisation ist heute David Miscavige. Er steht
dem so genannten Religious Technology Center (RTC), der

Befehlszentrale von Scientology, vor. Das RTC besitzt die
Rechte an allen „Warenzeichen und Dienstleistungen“, die von
Scientology verkauft werden. Die oberste Autorität dieses als
Kirche getarnten(8) Wirtschaftskonzerns ist somit ein Wirt-
schaftsmanager.

David Miscavige ist ein „Produkt“ scientologischer Erziehung.
Er ist der Sohn eines Scientologen, der während Hubbards
Emigrationszeit mit ihm auf dem Führungsschiff „Apollo“ unter-
wegs war. Nach Hubbards Tod kam es in der neuen Führungs-
spitze zu einem gnadenlos geführten Machtkampf, aus dem
Miscavige letztendlich siegreich hervorging(9). Von Hubbard

8
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selbst noch in einer Art „Testament“ an seine Organisation be-
nannte Nachfolger verschwanden aus der Öffentlichkeit.

5.Wieviele Scientologen gibt es?

Es gibt keine präzisen Erkenntnisse, wieviele Scientologen
weltweit aktiv sind. Das liegt auch daran, dass bereits die

Definition, wer Scientologe ist, schwerfällt. Nicht jeder, der ein
Kursangebot bei Scientology in Anspruch genommen hat, ist
deshalb Scientologe. Die Angaben von Scientology über Mit-
gliederzahlen schwanken außerdem erheblich. Man kann aber
aus den verkauften Mitgliederzeitschriften und aus der Zahl von
belegten Kursen grobe Schätzungen vornehmen. Dabei dürfte
die Obergrenze der weltweit aktiven Scientologen bei maximal
125.000 liegen; Scientology selbst spricht von acht Millionen.
Für Deutschland wird nach neuesten Erkenntnissen eine Zahl
von 5.000 bis 6.000 Anhängern angenommen.

Scientologen messen allerdings die Schlagkraft ihrer Organisa-
tion nicht allein an der Zahl ihrer Mitglieder. Immer wieder
erinnert Scientology ihre Gefolgsleute an die Geschichte des
südamerikanischen Revolutionärs Simon Bolivar, der Venezue-
la einst mit nur 150 Gleichgesinnten unter Kontrolle brachte.

Soweit Managementtrainer, ohne Angestellte des Konzerns
oder Mitglieder der „Internationalen Vereinigung der Scientolo-
gen“ (IAS) zu sein, Trainingstechniken von Scientology benut-
zen und somit das von L. Ron Hubbard vertretene
Menschenbild und seine Ideologie gutheißen und seine Techni-
ken verbreiten, nennt man diese „Hubbardisten“ und spricht
von „Hubbardismus“.

6.Ist Scientology eine Religion?

Scientology versteht sich intern als eine Organisation aus
Psycho- und Sozial-Ingenieuren, die nach „naturwissen-

schaftlichen Erkenntnissen“ handeln und am Menschen „Repa-
raturen“ vornehmen.

9
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Im Dianetic Auditor's Bulletin, Volume I, Nummer 4, vom 4. Ok-
tober 1950 heißt es zur „Dianetik“:

„Dianetics is a science, as such it has no opinion about religion, for
sciences are based on material laws not opinions.“ (Dianetik ist 
eine Wissenschaft, sie enthält daher keine Meinung über Religion,
denn Wissenschaften basieren auf Naturgesetzen und nicht auf
Meinungen.)

Scientology tritt der Öffentlichkeit gegenüber jedoch als „Kir-
che“ und „Religionsgemeinschaft“ auf und nennt seine Trainer,
die so genannten Auditoren, „Geistliche“. Diese religiösen Be-
zeichnungen sind in Deutschland rechtlich nicht geschützt.
Deshalb kann sie jede Gruppe - unabhängig von ihrer tatsäch-
lichen Zielsetzung - verwenden.

L. Ron Hubbard erklärte die Organisation lediglich aus takti-
schen Gründen zur Religionsgemeinschaft. Der Mantel der Re-
ligion diente dazu, für seine Organisation Privilegien vom Staat
zu erhalten, besser Geschäfte machen zu können und Kritiker
leichter abzuwehren.

Der hochrangige Scientology-Aussteiger Robert Vaughn Young
berichtete im Jahre 1994, dass er in den 70er Jahren in San
Francisco die Aufgabe hatte, bei den dortigen Scientology-Ein-
richtungen zur Täuschung der Öffentlichkeit eine pseudoreli-
giöse Fassade zu organisieren. Dazu gehören beispielsweise
das Tragen von Kragen wie bei katholischen Priestern oder der
Bau einer Kapelle. Auch die Wahl der religiösen Bezeichnung
„Scientology Church“ habe bezweckt, die staatlichen Behörden
zu täuschen(10).

Die Angaben von Robert Vaughn Young werden durch folgende
Äußerungen der Scientology-Organisation (SO) bestätigt:

„Angriffe können eindeutig dadurch gestoppt werden: Wir müssen
der Art und dem Körperschaftsstatus nach religiös sein.“(11) 

... „Denken Sie daran, Kirchen werden als Reformgruppen angese-
hen. Deshalb müssen wir auch auftreten wie eine Reformgrup-
pe.“(12) ... „Der einzige Grund, warum LRH (= L. Ron Hubbard) die
Kirche gründete und mit ihr arbeitete, bestand darin, den Leuten
dieses Planeten ... Dianetik und Scientology zu verkaufen und zu

10
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liefern, da er es allein nicht schaffen konnte, 2,5 Milliarden Leute
auszubilden und zu auditieren. Das ist der einzige Grund, warum es
die Kirche gibt. Und das ist der einzige Punkt, warum wir sie mana-
gen ... Dieser Punkt ist: das Verkaufen und Liefern von Material und
Dienstleistungen an Kunden.“(13)

Scientology beruft sich auf eine Entscheidung der amerikani-
schen Steuerbehörde aus dem Jahre 1993, wonach die Orga-
nisation in den USA von der Steuer freigestellt wurde.
Scientology argumentiert, damit sei sie als Religionsgemein-
schaft in den Vereinigten Staaten offiziell anerkannt worden.
Eine offizielle Anerkennung einer Organisation als Religions-
gemeinschaft ist jedoch nach US-amerikanischem Recht gar
nicht möglich und liegt demzufolge auch im Falle Scientology
nicht vor. Steuerbefreiungen können in den USA vergleichs-
weise leicht erlangt werden. Eine Steuerbefreiung haben auch
Briefmarkensammler- oder Tierschutzvereine, Literaturzirkel,
aber auch die „Kirche Satans“ oder neonazistische Gruppen
erhalten. Aus Recherchen der Tageszeitung „The New York
Times“ und Aussteigerberichten geht hervor, dass Scientology
die Steuerbefreiung nach jahrelangen Auseinandersetzungen
mittels schmutziger Methoden durchgesetzt hat. Scientology
hat nach diesen Berichten eine Vielzahl von Mitarbeitern der
Obersten Steuerbehörde bis ins Privatleben hinein bespitzelt
und mit Prozessen überzogen(14).

Gegen den Status einer Religionsgemeinschaft spricht auch,
dass sich die Scientology-Organisation nicht für alle öffnet.
Nach eigenem Bekunden weigert sie sich, Kranke und labile
Personen als Mitglieder aufzunehmen.

11
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Die deutsche Bundesregierung vertritt deshalb auch die Auf-
fassung, dass Scientology keine Religions- oder Weltanschau-
ungsgemeinschaft im Sinn des Grundgesetzes ist(15).

Das Bundesarbeitsgericht entschied mit Beschluss vom 
22. März 1995, dass die Selbsteinschätzung von Scientology,
Kirche zu sein, lediglich Vorwand zur Verfolgung ihrer wirt-
schaftlichen Interessen sei und stellte fest, dass Scientology
„keine Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft im Sinn
der Art. 4 und 140 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 137 Wei-
marer Reichsverfassung“ darstelle(16). Das Bundesarbeits-
gericht folgte damit den Rechtsgrundsätzen des Bundes-
verfassungsgerichts(17), wonach nicht die Selbsteinschätzung
einer Organisation als Religion entscheidend ist: „Vielmehr
muss es sich auch tatsächlich, nach geistigem Gehalt und
äußerem Erscheinungsbild, um eine Religion und Religionsge-
meinschaft handeln.“

Auch das Scientology-Gutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass Scientology keine Religions- oder Weltanschauungs-
gemeinschaft im Sinn des Grundgesetzes ist (18).

Die Frage der Religionseigenschaft ist aber letztlich für die
Auseinandersetzung mit Scientology nicht entscheidend; denn
auch Religionsgemeinschaften haben sich im freien demokrati-
schen Staat an Recht und Gesetz zu halten und die demokrati-
sche Ordnung zu respektieren.

7.Was ist das Ziel von 
Scientology?

Das von Scientology verfolgte Ziel formulierte L. Ron Hub-
bard wie folgt:

„Eine Zivilisation ohne Geisteskrankheit, ohne Verbrecher und 
ohne Krieg, in der der Fähige erfolgreicher sein kann und ehrliche
Wesen Rechte haben können ...“(19)

An diesen nur auf den ersten Blick positiv erscheinenden For-
mulierungen wird das wahre Gesicht des Systems Scientology
erkennbar. Denn „geisteskrank“ sind laut Hubbard alle, die sich
nicht den scientologischen Verfahren unterzogen haben. „Ver-

12
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brecher“ sind für Scientology diejenigen, die sich gegen Scien-
tology stellen. Um sein Endziel zu erreichen, empfahl Hubbard
folgende Strategie(20):

„Die Planung für Scientology ist so angelegt, dass die Fähigen fähi-
ger gemacht werden, während die Unfähigen vorerst sich selbst
überlassen bleiben, bis wir die richtigen Anstalten für sie gebaut
haben. Wenn wir das machen, wachsen wir. Wenn wir, wie einige
unkluge Leute dies tun, uns die Unfähigen, Hilflosen und Zurück-
gebliebenen aufhalsen, werden wir nicht in der Lage sein, schnell
genug hoch genug voranzuschreiten.“

In einer künftigen scientologischen Gesellschaft („Sciento-
cracy“) hätten danach nicht alle Menschen Grundrechte, wie
sie das Grundgesetz garantiert, sondern nur die „ehrlichen“.
Und wer diese sind, bestimmen die Machthaber von Sciento-
logy. Aus dieser Planung Hubbards lässt sich entnehmen, dass
seine neue Zivilisation keine freie Gesellschaft wäre, sondern
eine Diktatur.

Hinter dem angeblichen Reformprogramm, die Welt zu „klären“
(„Clear Planet“), steht daher als Endziel die Machtergreifung
über die Welt. Alle Menschen sind im Rahmen des scientolo-
gischen „Reformprogramms“ mittels Hubbardistischer Psycho-
techniken umzuformen und diejenigen, bei denen dies nicht
gelingt, nach der Machtergreifung als „Geisteskranke“ in An-
stalten zu verwahren. Scientology betreibt bereits heute für
„Versager“ ihrer Eliteeinheit „Sea Org“ unter dem Namen „RPF“
(Rehabilitation Project Force) Anstalten in Europa (Großbritan-
nien, Dänemark), in den USA und in Australien, um dort mit
Zwangsarbeit und Gehirnwäschetechniken die „Versager“
umzuerziehen. Dazu hat Hubbard genaue Richtlinien fest-
gelegt(21). Ähnlich drakonischen Zwangsmethoden werden
auch Jugendliche bei ihrer Ausbildung zu Sea Org-Mitgliedern
unterworfen. Aber auch einfachen Angestellten der Sciento-
logy-Organisation (SO) kann bei Versagen schikanöser Er-
ziehungsdrill im Rahmen des DPF(= Deck Project Force)-Pro-
gramms(22) drohen.

Scientology behauptet zwar, nicht politisch zu sein. Ideologie
und Praxis der SO zeigen jedoch, dass sie einen Alleinherr-
schaftsanspruch verfolgt und die politische Macht ergreifen
will(23). Es soll eine neue Zivilisation geschaffen werden, welche

13
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die gesamte Menschheit einschließt. Dies soll „durch die An-
wendung der Technologie der Scientology“ geschehen(24).
Dazu sind neue Menschen - scientologische Übermenschen -
erforderlich, die in den scientologischen Lernlabors nach Hub-
bards Technik einer Umformung unterworfen werden. Mittels
Erziehungsdrill werden sie zu blindem Gehorsam gegenüber
dem System erzogen. Dort wird auch anerzogen, missliebige
Personen (das sind Systemabweichler, Gegner und Kritiker) zu
„handhaben“, d.h. sie mit rücksichtslosen Methoden der Psy-
choschikane und des Psychoterrors gefügig zu machen. Laut
Scientology ist eine wahre Demokratie nur in einer Gesell-
schaft von „Clears“ - perfekt auf das System abgerichtete
Scientologen - möglich(25). Damit erhebt Scientology den für to-
talitäre Organisationen typischen Absolutheitsanspruch. Nur
„Clears“, heißt es, könnten die Welt vor dem Untergang retten.

Der früher im Topmanagement von Scientology tätige Sciento-
logy-Aussteiger Norbert J. Potthoff hat dem Bundestagsaus-
schuss für Frauen und Jugend anlässlich eines Hearings im
Jahre 1991 zum Thema „Jugendsekten“ berichtet, dass Hub-
bard in Richtlinienbriefen und Public-Relations-Richtlinien kon-
krete Anweisungen zur Unterwanderung gesellschaftlich aktiver
Gruppen gegeben hat („GUNG-HO“-Strategie)(26). Auch für
die Infiltration von Regierungsstellen, Behörden und Polizei und
für die Methoden, diese gegenüber Scientology willfährig zu
machen, gebe es spezielle Richtlinien. Die genannten An-
weisungen liegen den deutschen Sicherheitsbehörden nun-
mehr vor(27). Ein Beleg dafür ist beispielsweise die Kampagne
gemäß dem Operationspapier „Kreuzzug 1991“ gegen Abge-
ordnete des Deutschen Bundestags, die an dem oben genann-
ten Hearing teilnahmen. Scientology hat laut Operationspapier
Belohnungen dafür ausgesetzt, Abgeordnete des Hearings un-
ter Druck zu setzen. Die höchste Belohnung wurde demjenigen
versprochen, der in das Hearing gelange(28). Bereits im Verfah-
ren der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht München I Mit-
te der 80er Jahre ergab sich aus schriftlichen Belegen und
einer Vielzahl weiterer Anhaltspunkte, dass die Organisation
mit geheimdienstlichen Mitteln Kritiker in München aus-
spähte und Gegner mit unfairen Mitteln mundtot zu machen
versuchte(29). Zwischenzeitlich wurden weitere Operations-
papiere zur Unterwanderung der wesentlichen gesellschaft-
lichen Bereiche und des Staates bekannt.

Scientology verknüpft politische und wirtschaftliche Ziele.
Durch die Vermarktung von Kursen und Publikationen sowie
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mit den Gewinnen aus Unternehmen, die nach den Vorgaben
Hubbards geführt werden, schafft sich die SO die wirtschaft-
liche Grundlage für ihre weltweite organisatorische Expansion
sowie die Verbreitung ihrer totalitären Ideologie und Praxis.

Wer bei Scientology zu trainieren beginnt, bekommt - nach
ihrem eigenen Selbstverständnis - keine Glaubensinhalte ange-
boten, sondern Selbsterfahrungskurse und Persönlichkeitstrai-
nings. Die obersten Kursstufen wie auch den Inhalt dieser
Kurse gibt die SO nicht bekannt. Nur Funktionäre und Trainer
können also wissen, dass Scientology totalitäre ideologische
Ziele verfolgt. Die Kunden, die nicht Mitarbeiter in der SO sind,
kennen diesen Hintergrund meist nicht, zumal sie die Propaganda
der Organisation über die wahren Ziele von Scientology täuscht.

8.Welches Menschenbild hat
Scientology?

L.Ron Hubbard behauptete, herausgefunden zu haben, dass
der Mensch aus drei Teilen bestehe: aus Körper, Verstand

und Geistwesen. Das Geistwesen, das das „Selbst“ des Men-
schen sei, nannte er nach dem griechischen Buchstaben Theta
„Thetan“. Der „Thetan“ bewohne einen Körper und besitze
einen Verstand, der sich in einen „reaktiven“ und in einen „ana-
lytischen“ Teil aufspalte. Im „reaktiven“ Teil seien alle negativen
schmerzhaften Erfahrungen als so genannte „Engramme“ ge-
speichert, und zwar in Form von elektrischen Ladungen. Der
„reaktive“ Verstand halte den „analytischen“ Verstand, der für
Problemlösungen zuständig sei, davon ab, positiv zu handeln.
So werde „aberriertes Verhalten“ erzeugt, das er als unvernünf-
tiges Handeln definierte. Da alle Menschen einen „reaktiven“
Verstand besäßen, solange sie nicht durch scientologische Ver-
fahren von ihm befreit, d.h. „clear“ (geklärt) seien, sind alle
Nichtscientologen nach Hubbards Theorie „Aberrierte“. Diese
seien eine potenzielle Gefahr für die Gesellschaft, weil sie nicht
zurechnungsfähig seien.

„Wir können also aufgrund echter Beweise schließen, dass die 
erste wahre Demokratie auftreten wird, wenn wir jedes Individuum
von seinen bösartigen reaktiven Impulsen befreit haben.“(30)

L. Ron Hubbard
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Das Geistwesen, der „Thetan“, sei im Prinzip unsterblich, kön-
ne sich frei in Raum und Zeit bewegen und könne sogar Mate-
rie nur durch seine Absicht erschaffen. Das Ziel des
scientologischen Verfahrens ist es, dem „Thetan“ wieder volle
Handlungsfähigkeit zurückzugeben, die er derzeit nicht besitze.
In einem ersten Schritt gilt es, den „reaktiven“ Verstand zu
eliminieren. Ist dies geschehen, ist der Mensch „clear“, also
von „negativen Blockaden“ geklärt oder befreit. Danach folgen
in weiteren Schritten die so genannten „OT-Stufen“ (OT steht
für „Operierender Thetan“). Hier soll das Geistwesen seine 
unbegrenzten Fähigkeiten zurückerhalten. Den Weg dorthin
bezeichnete Hubbard als „die Brücke zur völligen Freiheit“.

Im Widerspruch zu dieser „Thetan“-Ideologie steht die das Sys-
tem Scientology tragende Techniklehre („Technologie“). Sie
geht davon aus, dass der Mensch wie eine Maschine zu bedie-
nen ist. Der durch die scientologischen Verfahren zu erzeugen-
de neue Mensch, der Scientologe, ist nach Hubbard ein
„Produkt“, das durch die Trainings vom noch unvollkommenen
„product 0“ bis zum perfekten „product 8“ gebracht werden
muss(31).

Entsprechend diesem Mensch-Maschine-Modell verstand
sich Hubbard als „Ingenieur“(32). In seinen Schriften betont er
zwar seine Nähe zu Sigmund Freud; Ausgangspunkt für „Dia-
netik“ ist aber vielmehr eine amerikanische Verhaltens- und
Lerntheorie (Behaviorismus)(33) sowie eine Lehre über gleiche
Steuerungs- und Kommunikationsabläufe in Lebewesen und
Maschinen (Kybernetik)(34). Hubbard überträgt das maschinen-
technische Modell der Kontrolle, der Kommunikation und des
Lernens aus der kybernetischen Lehre auf den Menschen.
Demzufolge behandelt er den Menschen wie einen fehlerhaft
programmierten Computer, der erst neu programmiert werden
müsse.

Die Trainings zur „Persönlichkeitsentwicklung“ bei Scientology
erinnern daher häufig an maschinelle Prozeduren, wie sie bei
der Programmierung eines Roboters durchgeführt werden.
Die endlosen Wiederholungen bestimmter Übungen haben
Ähnlichkeit mit einer Dressur. Die zwischenmenschlichen
Beziehungen werden wie technische Abläufe behandelt. Die 
Auditoren „löschen“ zum besseren „Funktionieren“ der
„Mensch-Maschine“ ohne Rücksicht auf Intimsphäre, Selbstbe-
stimmung und Würde des Kunden im scientologischen Technik-
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labor durch ihre Verhöre angeblich dessen „Engramme“, d.h.
dessen fehlerhafte Daten, und machen so den „Mensch-Com-
puter“ „clear“(35). Den „Clear“ verglich Hubbard mit einer perfekt
funktionierenden Maschine, die sich selbst warten könne.

Um den Kunden zur Mensch-Maschine umzuformen, wird ihm
eine natürliche Grundlage für humanes Handeln, das Mitleid,
aberzogen. Nach Hubbard mindert Mitleid das „Überlebens-
potenzial“. Auf seiner Bewertungstabelle für Emotionen, der
„Tonskala“, die 40 Maßeinheiten umfasst, wird Mitleid deshalb
nur mit dem Wert von 0,9 eingestuft, also gänzlich abgewertet.

9.Was ist die „Brücke“?

Wer sich Scientology anschließt, muss einen genau vorge-
zeichneten Trainingsweg beschreiten, um das Endziel

„OT“ der höchsten Stufe zu erreichen. Es beginnt in aller Regel
mit einem Kommunikationskurs, in dem bestimmte Fähig-
keiten trainiert werden, die für den weiteren scientologischen
Trainingsweg notwendig sind. Begleitet wird dieser von einem
so genannten „Reinigungs-Rundown“, der den Körper von allen
Umwelteinflüssen und Drogen (auch Atomstrahlung) befreien
soll. Dieser „Reinigungs-Rundown“ besteht aus strapaziösen
stundenlangen Saunagängen, die gesundheitsgefährdend sein
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können, und aus der Einnahme von extrem hohen Vitamin-
dosen. 

Es folgen lange Auditing-Sitzungen. „Auditing“ ist eine Psycho-
technik, mit der der Zustand „clear“ erreicht werden soll. Hier-
an schließen sich die Kurse für die „OT-Stufen“ von OT I bis zu
der höchsten derzeit angebotenen Stufe OT VIII an. Die Stufe
OT VIII ist jedoch nicht die Endstufe, die dem „Thetan“ die ihm
zugesprochenen Fähigkeiten zurückgeben soll; denn oberhalb
von OT VIII sind auf dem Trainingsplan „Die Brücke zur völli-
gen Freiheit (Scientology-Klassifizierungs-, Gradierungs- und
Bewusstseinskarte der Stufen und Zertifikate)“ noch weitere
Stufen konzipiert, die allerdings bislang in den Schubladen des
Topmanagements schlummern und erst in den nächsten Jah-
ren an die Kunden verkauft werden sollen. Wer vom ersten bis
zum letzten Kurs alle Dienstleistungen in Anspruch nimmt,
muss unter Umständen Beträge von mehreren hunderttausend
Euro entrichten(36), auch wenn Preisnachlässe aufgrund einer
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Mitgliedschaft in der „Internationalen Vereinigung der Scien-
tology“ (IAS) oder einer Mitarbeit in der Organisation in An-
spruch genommen werden.

Bei manchen Kunden kann sich aufgrund des Trainings alsbald
ein suchtähnliches Verlangen nach weiteren Kursen ent-
wickeln. Da die Stellung eines Trainers oder Werbers im 
System Scientology von der Anzahl der verkauften Trainings
(„Produktion“) abhängt, wird rücksichtslos geworben und ver-
kauft. Ob man ein guter oder schlechter Scientologe ist, ergibt
sich aus dem mittels Statistik gemessenen Ergebnis aus
Bücher- und Trainingsverkauf. Der Weg auf der „Brücke“ beruht
daher in den seltensten Fällen auf freier Entscheidung. Man
wird durch den raffinierten Einsatz von Psycho- und Sozialtech-
nologie in der Regel zum Weitermachen verführt, d.h. vom
Werber durch unseriöse Verkaufstechniken - die SO be-
zeichnet die Verkaufsmethoden auch als „HARD-SELL“ (harter
Verkauf) - zum Kauf weiterer Trainings geschoben und gezo-
gen.
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10.Was ist „Auditing“?

Auditing (abgeleitet vom lateinischen „audire“ = hören) ist die
maßgebliche Psychotechnik, die von Scientology zur Ver-

änderung des Menschen eingesetzt wird. Das Auditing dient
dazu, den Kunden in das System hereinzuziehen und für das
System zum „Funktionieren“ zu bringen. Nach Hubbards Theo-
rie sollen schmerzhafte Erfahrungen, wenn sie durch Erin-
nern wieder wachgerufen werden, zum Verschwinden gebracht
(„gelöscht“) werden. Laut Scientology sind diese schmerzhaf-
ten Erfahrungen - von Hubbard „Engramme“ genannt - die
Hauptursache für psychosomatische Leiden. Aber auch „un-
moralisches“ Verhalten, sexuelle Perversionen oder soziales
Fehlverhalten gegenüber Mitmenschen haben nach Hubbard
ihren Grund in derartigen Engrammen. Durch das Auditing
sollen alle diese Engramme - wie die Falschprogrammierung
eines Computers - durch Neuprogrammierung beseitigt werden
können.

Beim Auditing-Verfahren sitzen sich der „zu Klärende“ („Pre-
clear“) und der Auditor, der scientologische Psycho-Techno-
loge, gegenüber. Der „Preclear“ (PC) muss dem Auditor in
einer verhörähnlichen Prozedur alle seine negativen Erlebnis-
se, die sich im Verlauf seines Lebens auf der so genannten
Zeitspur aufgezeichnet haben, alle Probleme, aber vor allem
auch seine eigenen Verfehlungen und Vorlieben mitteilen. Als
Kontrollinstrument dient dabei das so genannte „E-Meter“, ein
psychogalvanisches Reaktionsgerät, das den Hautwiderstand
misst. Umgangssprachlich werden solche Geräte auch „Lügen-
detektor“ genannt. Der Preclear wird vom Auditor zu Beginn der
Sitzung in einen prähypnotischen Zustand gebracht, um ihm
das „Beichten“ von Geheimnissen, auch intimster Geschehnis-
se und schwerer Verfehlungen, zu erleichtern.

Hubbard äußerte in einem Vortrag im Jahre 1961, Geheimnisse
seien die Ursachen aller Aberrationen und der Gegner von
Kommunikation. Der große aberrierende Faktor der Gegenwart
sei die Notwendigkeit, Geheimnisse zu haben. Solange der
Preclear Geheimnisse habe, die er nicht mitteilen wolle, werde
er sich nicht verbessern(37).

Alle „Geständnisse“ des Preclear während des Auditing werden
in einem Sitzungsprotokoll festgehalten und die Details akri-
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bisch aufgeschrieben. Anschließend werden die Daten an
einen „Fallüberwacher“ zur Begutachtung weitergeleitet. Da-
durch wird der Preclear für Scientology zu einem „gläsernen“
Menschen. Scientology behauptet zwar gegenüber der Öffent-
lichkeit, die Auditingprotokolle vertraulich zu behandeln. Ge-
genteiliges ergibt sich jedoch aus internen Anweisungen der
Scientology-Organisation (SO)(38) und Aussagen von Ausstei-
gern. Da die SO eine Sammlung von im Auditing gewonnenen
Intimdaten ihrer Kunden besitzt, müssen diese befürchten, von
der Organisation erpresst zu werden, wenn sie gegen diese
vorgehen.

11.Was ist ein „E-Meter“ und 
wie funktioniert es?

Das „E-Meter“ nutzt ein natürliches Prinzip der menschlichen
Haut aus; es misst deren elektrischen Widerstand. Dazu

muss der Proband zwei metallene Dosen in die Hände 
nehmen. Hierüber wird dann ein schwacher elektrischer Strom
durch den Körper geschickt. An einem Messgerät kann dann
der Hautwiderstand an einer Skala abgelesen werden. Schon
1888 hatten französische Forscher herausgefunden, dass die
Haut ihren elektrischen Widerstand ständig ändert. Die gedank-
liche Vorstellung eines erschreckenden oder freudigen Ereig-
nisses bewirkt die Hautwiderstandsveränderung. Auf dieser
Erkenntnis beruht die Entwicklung so genannter „Lügendetek-
tor-Geräte“ (Polygraphen). Da diese aber lediglich emotionale
Schwankungen anzeigen, nicht aber erkennen können, welche
Art von Emotion vorliegt (Freude oder Angst), ist die Aussage-
kraft der Befragung am „Lügendetektor“ in Verhören, in denen
der Verhörte sich nicht offenbaren will, begrenzt. Scientology
benützt das „E-Meter“, um für den Kunden unangenehme
Punkte („Engramme“) ausfindig zu machen und diese an-
geblich zu „löschen“. Bei so genannten „Sicherheitsüber-
prüfungen“, die vor höheren Kursstufen abgehalten werden,
wird das „E-Meter“ zur Kontrolle des Kandidaten aber auch als
echter „Lügendetektor“ benutzt(39). Außerdem setzt Scientology
das „E-Meter“ als Kontrollinstrument zur Überprüfung eines
Lernerfolgs ein, wenn dem Kunden die Lehre und bestimmte
Verhaltensweisen in kleinen Schritten mittels Drill beigebracht
werden (programmiertes Lernen und Konditionierung)(40). Bei
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derartigem Lernen besteht die Gefahr einer Dressur. Es kann
hierbei auch zu so genannten Dressatneurosen kommen(41).

Scientology benutzt das „E-Meter“ darüber hinaus auch als
echtes Verhörinstrument außerhalb ihrer psychotechnischen
Veränderungspraxis, um „Verbrechen“ gegen das System fest-
zustellen. Aussteiger haben hierbei von menschenunwürdigen
Prozeduren in der Form von pausenlosen Verhören, die sich
über Stunden hinziehen, berichtet. Ziel des Verhörs ist die
völlige Unterwerfung des Verdächtigen(42).
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12.Was sind „OT-Stufen“?

Zu Beginn der Trainings erweckt die Scientology-Organisati-
on (SO) den Eindruck, als ginge es um die Verbesserung

der persönlichen Situation des Einzelnen. Bald jedoch - späte-
stens mit Erreichung des Grades „Clear“ - erfährt man, dass
man nun dem „Überleben“ der gesamten Menschheit verpflich-
tet sei. Da die einzige Rettung der Menschheit in Scientology
bestehe, ist eines der Ziele der „OT-Stufen“ (OT = „Operieren-
der Thetan“), scientologische Übermenschen für die Schaf-
fung einer neuen Weltordnung zu „produzieren“. Erst in den
„OT-Stufen“ wird der Scientologe auch mit der eigentlichen
Zielsetzung von Scientology, der Welteroberung, konfrontiert.
Für die Stufe OT III hat Hubbard den Science-fiction-Mythos
vom bösen Herrscher „Xenu“ entwickelt, der vor 75 Millionen
Jahren eine galaktische Konförderation bestehend aus 
21 Sonnen und 76 Planeten regiert haben soll. Er löste - laut
Hubbard - das Problem der Überbevölkerung dadurch, dass er
Milliarden von Menschen mit Drogen behandelte, tötete und
anschließend als „Thetane“ auf die Erde brachte. Hier sollten
sie dann durch die Entwicklung der modernen technischen 
Zivilisation und durch den Einsatz von Atombomben planeta-
rischen Selbstmord begehen. Scientology will dieses Welt-
untergangszenario im intergalaktischen Krieg, der jetzt noch
andauere, verhindern(43).

Dieser von Hubbard geschaffene Science-fiction-Mythos 
(„Mystery“) verhilft der SO zunächst dazu, der Öffentlichkeit
glaubhaft zu machen, bei Scientology handle es sich um eine
Religion, aber auch dazu, Kunden neugierig zu machen und in
das System zu locken. In seinen Lehrmaterialien über Marke-
ting hat Hubbard den Zweck von „Mystery“ als manipulative
Werbetechnik zur Köderung von Kunden, selbst offengelegt(44).

Wesentliches Trainingsziel beim OT-Training ist es, in ver-
ändertem Wachbewusstseinszustand außergewöhnliche Er-
fahrungen beim Probanden zu erzeugen, wie etwa das
Erleben der so genannten „Außerkörperlichkeit“ (Exteriorisati-
on). Unabhängig von einem Glauben sind derartige Erfahrun-
gen mittels bestimmter Psychotechniken (Hypnose, Meditation,
Hyperventilation, Drogenkonsum usw.) bei vielen Menschen
auslösbar(45). Beim unsachgemäßen Einsatz der genannten 
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Techniken kann es zu ernsthaften Gesundheitsschäden kom-
men(46), insbesondere dann, wenn diese Methoden - wie dies
bei Scientology offensichtlich geschieht - exzessiv oder zur
Bestrafung eingesetzt werden („Black Dianetics“)(47).

13.Wie zieht Scientology die 
Menschen in ihr System?

Es gibt keine bestimmte Personengruppe, die von Sciento-
logy angesprochen wird oder die sich von Scientology an-

gesprochen fühlt. Weder junge noch ältere Menschen, weder
Arme noch Reiche, weder weniger Gebildete noch Akademiker
sind davor gefeit, vom Angebot Scientologys angesprochen zu
sein. Die Mechanik des Betriebssystems funktioniert ähnlich
wie eine Reuse (= Falle zum Fischfang): Man gerät in das
System und glaubt sich frei. Möchte man allerdings umkehren,
ist der Rückzug versperrt.
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Gewöhnlich ergibt sich ein erster Kontakt mit der Scientolo-
gy-Organisation (SO) über die Zusendung von Propaganda-
material, mit dem die SO seit Jahren Deutschland überschüttet,
oder durch das Ansprechen auf der Straße. Scientology sucht
in seiner Anwerbungsstrategie - meist mit Hilfe eines Per-
sönlichkeitstests - nach subjektiv empfundenen Schwachstel-
len bei ihren potenziellen Kunden. Das kann beispielsweise die
Unfähigkeit sein, vor Publikum zu sprechen, die Unzufrieden-
heit mit dem beruflichen Weiterkommen oder der Wunsch, sei-
ne Fähigkeiten zu erweitern und zu verbessern. Scientology
bietet neuen Interessenten scheinbar ein individuell abge-
stimmtes Lebenshilfeangebot; dazu gehören Anfängerkurse zu
allen Lebenslagen (z.B. „Kurs zur Verbesserung des Lebens“;
„Wie man Arbeit leichter macht“; „Wie man als Eltern erfolg-
reich sein kann“; „Wie man eine glückliche Ehe führt“; „Über
das Auf und Ab im Leben“ oder ein „Kommunikationskurs“). In
diesen Kursen wird man Stück für Stück in das scientologische
Denkgebäude - bestehend aus einer eigenen Ideologie und 
einer technischen Spezialsprache - und in das technische
Handlungssystem eingeführt. Dabei nutzen die Scientologen
die Grundbedürfnisse des Menschen nach Zuwendung, Kon-
takten, Angstfreiheit, Sicherheit, Erklärungsmustern und Er-
folg. Scientology erweckt in der Einstiegsphase den Eindruck,
kompetente Hilfe anbieten zu können durch ein schlüssig wir-
kendes Konzept, das die Beseitigung aller subjektiv als stö-
rend, unangenehm oder unerträglich wahrgenommenen Ge-
fühle (Ängste, Unsicherheiten, schwach entwickeltes Selbst-
wertgefühl usw.) und daraus resultierender Verhaltensweisen 
in Beruf, Partnerschaft oder Freundeskreis verspricht.

Der neue Kunde glaubt, bei Selbsterfahrungsübungen und
Rollenspielen „Herr des Geschehens“ zu sein. Er wird jedoch
schnell, ohne es zu merken, zum Spielball des Systems. Die
SO-Funktionäre sind in ihrem Verhalten gegenüber dem Kun-
den selbst nicht frei, sondern vom System gesteuert. Sie wer-
den von der SO als Dienstleister mit Zuckerbrot (finanzielle
Belohnung = Provision) und Peitsche (Androhung von „Ethik“-Maß-
nahmen und deren Vollzug) dazu gezwungen, zu „produzieren“,
d.h. Bücher und Kurse zu verkaufen und Trainings durchzu-
führen. Der Kunde muss daher regelmäßig damit rechnen, mit
unseriösen Methoden dazu veranlasst zu werden, Dienstleis-
tungen und Artikel wie beispielsweise Bücher, Kassetten und
das „E-Meter“ zu kaufen.
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Strapaziöse Saunabesuche, die zur „Entgiftung“ des Körpers
nach einem Schnupperkurs empfohlen werden, machen den
Kunden für die Umerziehung und Indoktrination im Training und
beim „Auditing“ „weich“, d.h. sie zersetzen unmerklich seinen
Widerstand und machen ihn im Sinn des Systems gefügig.
Aussteiger haben berichtet, dass die überlangen Saunabe-
suche auf sie euphorisierend gewirkt haben.

Die SO tritt dem Einzelnen gegenüber in ganz unterschied-
lichen Rollen auf:

● als Verkäuferin und Trainerin von Persönlichkeitsentwicklung
und Managementtechniken (ohne entsprechende Informatio-
nen ist es für den Kunden oftmals nicht erkennbar, dass er
nach scientologischen Managementgrundsätzen geschult
wird);

● als Unternehmerin, die Personal für Werbung, Verkauf und
Training sucht;

● als scheinbar selbstlos handelnde Sozialreformerin, die sich
für eine „Verbesserung“ der Gesellschaft einsetzt.

In das System Scientology können aber auch Arbeitnehmer
von ihrem Arbeitgeber, Unternehmer oder Personalchef ge-
zogen werden. Oft geschieht dies über „Fortbildungskurse“, in
denen die Arbeitnehmer in die scientologische Technik ein-
geführt werden. Anhaltspunkte dafür, dass der Betrieb nach
scientologischen Managementgrundsätzen geführt wird, kön-
nen u.a. sein: zum Teil die Menschenwürde verletzende Kontroll-
techniken, unmenschlicher Leistungsdruck, die Führung von
so genannten „Ethik-Akten“ neben den normalen Personal-
akten, die Verpflichtung der Mitarbeiter, über Kollegen „Wissens-
berichte“ zum Zwecke der Denunziation an die Firmenspitze zu
schreiben.

In gleicher Weise ist erhöhte Wachsamkeit geboten beim Ab-
schluss von Verträgen, die Dienstleistungen der Personal-
entwicklung, der Betriebsorganisation und der betrieblichen
Kommunikation (Errichtung von Kommunikationsnetzen, Er-
stellung von Software usw.) betreffen. Denn dadurch haben
scientologische Firmen die Möglichkeit, Einfluss auf das auf-
traggebende Unternehmen und dessen Mitarbeiter zu nehmen.
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14.Praktiziert Scientology eine
„Gehirnwäsche“?

Durch den plakativen Begriff Gehirnwäsche werden die 
psychologischen und sozialen Manipulationstechniken, mit

denen die Scientology-Organisation (SO) den Einzelnen in
seiner Persönlichkeit umformt und ihn so zu einem funktionie-
renden Element des Systems macht, nur unzureichend erfasst.
Denn die SO verfügt über ein ganzes Arsenal abgestufter
weicher und harter Manipulationstechniken(48). Hierzu gehört
allerdings auch der Gebrauch von Gehirnwäschetechniken.
Dieser Prozedur müssen sich, soweit bekannt, derzeit nur Sea
Org-Mitglieder unterziehen, wenn sie versagt haben. 

Unter Gehirnwäsche im klassischen Sinn wird eine Art Folte-
rung von politischen Häftlingen oder Kriegsgefangenen ver-
standen, mit der entweder ein fiktives Geständnis oder eine
völlige Umkehrung des politischen Denkens und Wollens
bezweckt und oft auch erreicht wird. Die Einwirkungen auf den
Gefangenen bestehen u.a. in pausenlosen Verhören, Schlaf- und
Essensentzug, lang andauernder, oft rhythmischer psychischer
Reizung, Drohungen und Versprechungen. Die Gefangenen wer-
den hierdurch in den Zustand verminderten Bewusstseins, er-
höhter Beeinflussbarkeit und Willenlosigkeit versetzt.

Der kanadische Soziologe Stephen A. Kent ist nach jahrelanger
Recherche zu dem Ergebnis gelangt, dass der Aufenthalt 
in den Rehabilitations Project Forces der Persönlichkeits-
umformung mittels Gehirnwäschetechniken dient(49). Im Rah-
men eines ausgeklügelten Sanktionssystems werden allerdings
auch außerhalb der Strafanstalten mitunter Methoden einge-
setzt, die an die Prozeduren einer Gehirnwäsche erinnern.

Ein neuer Kunde erfährt von Strafanstalten und dem in der
Organisation herrschenden totalitären Kontroll- und Steue-
rungssystem zunächst nichts.

Die Einbindung in das scientologische Denk- und Verhaltens-
system geschieht schrittweise. Zunächst werden durch einen
pseudowissenschaftlichen Test (Oxford Capacity Analyse) und
Probetrainigs Zweifel an den bisherigen Erklärungsmustern
und Lebensumständen des Umworbenen geweckt. Dafür wer-
den alternative, freilich sehr einfache Erklärungen und Selbst-
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einschätzungen geliefert. Diese einfachen Erklärungen bauen
auf einem Sammelsurium aus bekannten psychologischen,
esoterischen und laienpsychologischen Theorien auf, sodass
der Umworbene teilweise vertraute Begriffe wieder findet, die
nun im scientologischen Sinn interpretiert werden. Gerade in
den Anfangskursen werden „positive Erfahrungen“ produziert,
deren Erfolge mit scientologischen Erklärungsmustern begrün-
det werden. So sitzt man beispielsweise im Kommunikations-
kurs minuten-, zuweilen stundenlang regungslos einem Trainer
gegenüber und schaut ihm in die Augen. Der künstliche
Stress, dem man dadurch ausgesetzt wird, wandelt sich in 
einen Zustand der Euphorie, wenn man den Kurs erfolgreich
bestanden hat. Dieses Hochgefühl dient der Scientology-Orga-
nisation (SO) dazu, um den Eindruck zu erwecken, als ließen
sich alle Probleme und Sorgen dank scientologischer Technik
in ein dauerhaftes Hochgefühl verwandeln.

Eine bedeutsame Rolle für die Steuerung und Kontrolle von
äußerem Verhalten und innerer Einstellung spielt der erzieheri-
sche Druck, den die SO durch das „Ethik“-System auf den Ein-
zelnen ausübt.
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Der ehemalige Scientologe Potthoff, der als Spitzenmanager
das System Scientology genau kennengelernt hat, fasste seine
Erfahrungen mit dem scientologischen Training in einer An-
hörung am 6. Dezember 1993 im Landtag von Baden-Württem-
berg wie folgt zusammen(50):

„Die eigenen Erfahrungen, die ich mit dem Reinigungs-Run-
down, dem Kommunikationstraining und dem Auditing gemacht
habe, haben dazu geführt, dass ich dieses scientologische
Verfahren grundlegend ablehne. Ich sehe darin eine schwere
Manipulation des Menschen, zumal einem in diesem Zustand
auch gleichzeitig eine neue Sprache eingegeben wird. In die-
sem Zustand werden Menschen auf Ideen gebracht, die sie
normalerweise nie gehabt hätten. Es kommt zu so schwerwie-
genden Veränderungen der Persönlichkeit, dass man sich 
von Frau und Kindern trennt, die Familie im Stich lässt, sein
Studium aufgibt, die eigene Firma ruiniert und dass man, um
Auditing u.a. zu bekommen, sogar kriminelle Handlungen 
begeht, sich Geld erschleicht, unredlich wird und in eine Art 
Beschaffungskriminalität hineingerät.“

Nur so ist auch zu erklären, dass sich Mitarbeiter von Sciento-
logy auf Befehl zum Teil ohne großen Widerstand in Straflager
der Organisation begeben und sich dort quälerischen und er-
niedrigenden Prozeduren aussetzen. Eine tiefergehende
wissenschaftliche Untersuchung der von Scientology ange-
wandten Methoden der Psychomanipulation ist von der Bayeri-
schen Staatsregierung in die Wege geleitet worden und liegt
mittlerweile als Gutachten „Gesundheitliche und rechtliche Risi-
ken bei Scientology“ vor.

15.Ist die Neudefinition des Begriffs
„Ethik“ durch Scientology mit 
der Werteordnung des Grund-
gesetzes vereinbar?

Mit dem herkömmlichen Verständnis von „Ethik“ - als eine
das Wollen und Handeln des Menschen positiv prägende

Sittenlehre - hat die Neudefinition dieses Begriffs durch die
Scientology-Organisation (SO) nichts zu tun.
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L. Ron Hubbard definierte vier verschiedene Kategorien von
„unethischem Verhalten“: „Fehler, Vergehen, Verbrechen und
Schwerverbrechen“(51). „Fehler“ seien kleinere unbeabsichtig-
te Unterlassungen oder Versehen. „Vergehen“ sind - laut Hub-
bard - beispielsweise unhöflich oder widerspenstig zu sein, sich
einem Sicherheits-Check am „E-Meter“ zu verweigern, sich
trotz Anordnung durch eine höhere Stelle nicht auditieren zu
lassen oder die Verschwendung von Geldmitteln.

„Verbrechen“ sind nach Scientology-Definition beispielsweise,
„Scientology oder Scientologen einer Gefahr auszusetzen; 
Anstiftung zum Ungehorsam; Anzetteln lokaler Umtriebe, um
einen Vorgesetzten seiner Macht oder seiner Stellung zu be-
rauben; sich zu weigern, von der SO verhängte Strafen zu ak-
zeptieren; Materialien oder Richtlinien der Scientology
lächerlich zu machen oder sie Verachtung und Hohn preis-
zugeben“.

Noch deutlicher wird die Abkehr vom alltäglichen Verständnis
des Begriffes Ethik bei den von Hubbard definierten „Schwer-
verbrechen“. So ist es in der Scientology-Logik ein Schwer-
verbrechen, „sich öffentlich von der Scientology abzukehren“.
Schwerverbrechen sind auch „das ungenehmigte Besitzen,
Verwenden, Kopieren, Drucken oder Veröffentlichen vertrau-
licher Materialien von Dianetik und Scientology; öffentliche
Äußerungen gegen Scientology; vor staatlichen oder öffent-
lichen Untersuchungen der Scientology feindlich Zeugnis 
abzugeben, um die Scientology zu unterdrücken; einen
Scientologen auf Verlangen den Zivil- oder Strafrechtsbehörden
auszuliefern, ohne vertretbaren Schutz zu geben oder gesetz-
lichen Protest einzulegen; Gesetzgebung oder Verordnungen,
Vorschriften oder Gesetze, welche auf die Unterdrückung der
Scientology ausgerichtet sind, vorzuschlagen, zu empfehlen
oder dafür zu stimmen“(52).

Das kann zur Folge haben, dass Scientologen, die in einem ver-
beamteten Dienstverhältnis stehen, gegenüber ihrem Dienst-
herrn nur geschönte Aussagen zu Scientology möglich sind.
Sie dürfen sich dementsprechend auch an keiner Handlung be-
teiligen, die Scientology kritisch überprüft. Aus diesem Grunde
werden sie - wenn sie kein scientologisches „Schwerverbre-
chen“ begehen wollen - in einen Loyalitätskonflikt zwischen
staatlicher Autorität und ihrer Gehorsamspflicht gegenüber dem
Zwangssystem Scientology gestürzt.

30

vgl. die Fragen

10 und 11

Handbuch Innen 2004  27.07.2004  15:04 Uhr  Seite 30



„Ethik“ ist nach Hubbards Ideologiegebäude gleichbedeutend
mit totalem Gehorsam, Unterdrückung und zwangsweiser
Umerziehung mittels drakonischer Strafen, für Sea Org-Mitglie-
der in RPF(= Rehabilitation Project Force)-Strafanstalten. Sie
ist der Kern des repressiven totalitären Systems Scientologys.
Dies wird deutlich, wenn man den „redefinierten“ Begriffsinhalt
der „scientologischen Ethik“ betrachtet; der Zweck von „Ethik“
ist danach, „Gegenabsichten aus der Umgebung zu entfer-
nen“(53). Das bedeutet, dass alles Denken und Handeln, das
Scientology im Wege steht, ausgemerzt werden soll. Diesem
„Ethik“-Begriff folgt auch Hubbards Moral, die einem strengen
„Schwarz-Weiß-Denken“ verpflichtet ist und den in einer plura-
len Gesellschaft unverzichtbaren offenen Dialog unterbindet.
„Gut“ ist nur, was Scientology und seiner Verbreitung nützt;
„schlecht“, „böse“ oder „unethisch“ ist, was der Ausbreitung der
Organisation im Wege steht. Diese Ideologie zieht sich durch
das gesamte Organisationsgeflecht von Scientology. Ständig
müssen die „Guten“ von den „Bösen“ unterschieden werden,
die angeblich „Schlechten“ aufgespürt, enttarnt, bekämpft und
ausgeschaltet werden. Zur Durchsetzung ihrer „Ethik“ verfügt
Scientology über eine Unmenge von Vorschriften, die häufig
unverhältnismäßig harte Sanktionen (schikanöser Drill,
Zwangsarbeit usw.) für geringfügige Abweichungen vom Regle-
ment der SO vorsehen, selbst wenn ein persönliches Ver-
schulden fehlt. Beim Vollzug von „Ethik“-Maßnahmen kommt es
daher auch zu Menschenrechtsverletzungen. Umgesetzt wird
das „Ethik“-System durch eine Reihe von internen Einrichtungen.
Frage 15 ist daher mit einem klaren Nein zu beantworten(54). 

16.Wie setzt Scientology 
Gehorsam durch?

Die präzise Befolgung der so genannten „Ethik“-Richtlinien,
d.h. der scientologischen Verhaltensvorschriften, wird in der

Scientology-Organisation (SO) durch die Androhung und den
Vollzug ungewöhnlich harter Erziehungsmaßnahmen erzwungen.

„Niemand von uns richtet oder straft gern. Aber wahrscheinlich
sind wir die einzigen Menschen auf Erden, die das Recht haben, zu
bestrafen ...“(55) L. Ron Hubbard

vgl. Frage 15
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Textmuster für einen „Ethik-Befehl“, durch den

ein SO-Mitglied zum „Feind“ erklärt wird.
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Für die Durchsetzung der „Ethik“-Richtlinien nach innen und
außen sind in der SO verschiedene Einrichtungen zuständig.
Für die interne Überwachung der Einhaltung der Richtlinien
sind „Ethik-Offiziere der Ethik-Abteilung“, ein „Ethik-Gericht“
und ein „Komitee der Beweisaufnahme“ (ausgestattet mit inter-
ner „richterlicher“ Vollmacht) verantwortlich. Die Sanktionen
werden mittels schriftlicher „Ethik-Befehle“ festgesetzt.

Jeder Scientologe hat die Möglichkeit, sich wegen „unethischen
Verhaltens“ anderer Scientologen an diese Institutionen zu
richten. Dabei zählt - laut Hubbard - nicht jede Aussage gleich
viel. Das „Ethik-Gericht“ orientiert sich an der jeweiligen „Statis-
tik“ des Klagenden oder des Beschuldigten. Die „Statistik“ misst
die „Produktionsleistung“ des Angestellten, d.h. seinen Verkauf
von Büchern oder Trainings. Es liegt in der Logik von Sciento-
logy - Hubbard hat dies ausdrücklich festgeschrieben -, dass
ein für die Organisation hochproduktiver Scientologe nicht im
Unrecht sein kann (KHA-KHAN-Doktrin)(56). Wendet man die-
se Doktrin konsequent an, ergibt sich, dass auch sittenwidrige,
illegale und kriminelle Handlungsweisen durch Anhänger nach
dem Grundsatz „der Zweck heiligt die Mittel“, von der SO letzt-
lich nicht verurteilt, sondern gebilligt werden, wenn sie der
Organisation nützen. „Gut und böse“ werden so an den für
das System erbrachten nützlichen Leistungen gemessen(57).

Selbst Überschreitungen von internen Richtlinien können nach
der KHA-KHAN-Doktrin statthaft sein, wenn derjenige, der die
Verstöße begeht, genügend Geld oder Dienstleistungen für die
Organisation erbracht hat. Dagegen ist derjenige, der bei
Scientology „unproduktiv“ ist oder keine „Erfolge“ im Sinn der
Organisation hat, ein Fall für die „Ethik-Abteilung“. 

Die scientologische Schiedsgerichtsbarkeit ist dehalb generell
nicht geeignet, effektiven Rechtsschutz zu gewähren. Da es
einem Scientologen bei Strafe verboten ist, staatliche Gerichte
anzurufen, kann die Anwendung der KHA-KHAN-Doktrin prak-
tisch zur gänzlichen Entrechtung der weniger „produktiven“
Partei im scientologischen Schiedsverfahren führen.

Gefördert wird außerdem das Denunziantentum. So soll jeder
Scientologe regelmäßig „Wissensberichte“ abliefern. Uner-
lässlich sind diese Berichte jedenfalls dann, wenn ein Sciento-
loge aus seiner Sicht von „unethischem“ Verhalten eines
anderen Scientologen erfährt(58).
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Die SO hält sich laut ihrer „Ethik“-Richtlinien auch für berech-
tigt, die nichtscientologische Welt, soweit sie der Expansion der
SO entgegentritt, gefügig zu machen, d.h. Gegner wegen ihrer
Aktionen gegen das System zu strafen. Für die Überwachung
der generell als feindlich eingeschätzten Außenwelt ist das
„Büro für Spezielle Angelegenheiten“ (OSA) zuständig. Dieses
hat auch die Verteidigung des Systems nach außen zu organi-
sieren.

17.Warum haben Scientologen 
eine eigene Sprache?

In der Organisation werden zwei Sprachen nebeneinander be-
nutzt, eine allgemeinverständliche pseudoreligiöse in den für

die Öffentlichkeit bestimmten Propagandaschriften und eine or-
ganisationsinterne technische Sondersprache.

Eine organisationsinterne Sprache trägt dazu bei, sich gegen-
über der Außenwelt abzuschotten und die Anhänger noch
enger an eine Gruppe zu binden. Hubbard „redefinierte“ des-
halb Wörter und gab ihnen damit einen neuen Inhalt. Begriffe
aus der Alltagswelt können infolgedessen bei Scientology einen
ganz anderen Sinngehalt haben, wie z.B. der Begriff „Ethik“.
Scientologen besitzen deshalb eigene Wörterbücher (Dianetics
and Scientology Technical Dictionary; Modern Management
Technology Defined; Fachwortsammlung für Dianetics und
Scientology - FWDS -), die Hunderte in ingenieurtechnischer
Art „redefinierter“ oder neugeschaffener Wörter und deren Defi-
nition enthalten. Mit der Bezeichnung „downstat“ wird bei-
spielsweise der Zustand eines Scientologen definiert, der krank
oder verwirrt ist. Ausgangspunkt für diese Definition ist die
niedrige Produktions-Statistik eines Mitarbeiters, der in seiner
Kraft, für Scientology tätig zu sein, eingeschränkt ist.

Die neue Sprache wird in Kursen eingebleut. Diese Praxis der
sprachlichen Umerziehung ist ein Mittel totalitärer Systeme,
das Denken und Handeln der Systemangehörigen zu steuern
und zu kontrollieren (vgl. dazu die Funktion der „Neusprache“
in George Orwells „1984“). Wer Scientology verstehen und
richtig bewerten will, muss folglich ihre am Mensch-Maschine-
Modell ausgerichtete Sondersprache verstehen, und das er-
schwert die Auseinandersetzung.
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18.Wie funktioniert die Propaganda
bei Scientology?

Scientology versucht, ihren wahren Kern hinter einer mit rie-
sigem Aufwand errichteten Propagandafassade zu ver-

bergen. Diese Fassade soll der Öffentlichkeit vorgaukeln, bei
Scientology handle es sich um eine harmlose Religionsgemein-
schaft, die als religiöse Minderheit verfolgt werde.

In internen Anweisungen der Scientology-Organisation (SO)
sind die benutzten Propagandatechniken genau beschrieben.
Hubbard verweist beispielsweise auf folgenden, von unseriö-
sen Public-Relations-Praktikern benutzten Trick und stützt sich
dabei auf die Propaganda totalitärer Systeme, wie der der
Kommunisten und Nationalsozialisten: Wörter werden neu-
definiert, um zugunsten der Propagandisten eine andere Be-
deutung zu erhalten. In einem Aufsatz schreibt Hubbard(59):

„Es gibt viele Beispiele dafür. Es sind keine 'natürlichen' Verände-
rungen der Sprache. Sie sind Veränderungen der Propaganda,
sorgfältig geplant und durchgeführt, um einen Vorteil in der öffent-
lichen Meinung für die Gruppe zu erhalten, die die Propaganda be-
treibt. Wenn man die neue Definition oft genug wiederholt, kann
man die öffentliche Meinung durch Veränderung einer Wortbedeu-
tung ändern. (...) 'Psychiatrie' und 'Psychiater' sind leicht umdefi-
niert, um 'ein antisozialer Feind der Menschen' zu bedeuten. (...)
Das ist ein positiver Gebrauch der Technik, da der Psychiater in 
einem Jahrhundert für alle Zeiten den Rekord an Unmenschlichkeit
unter der Menschheit aufgestellt hat. (...) ... wir können die moderne
Psychologie als ein deutsches Militärsystem umdefinieren, das
dazu benutzt wurde, Menschen für den Krieg zu konditionieren und
das in amerikanischen und anderen Universitäten zu einer Zeit un-
terstützt wurde, als die Regierung mit der Einberufung zum Wehr-
dienst Schwierigkeiten hatte. (...) Der Weg, ein Wort umzudefi-
nieren, besteht darin, die neue Definition so oft wie nur möglich
wiederholen zu lassen. Deshalb ist es notwendig, Medizin, Psychia-
trie und Psychologie 'nach unten' umzudefinieren und Dianetik und
Scientology 'nach oben' zu definieren. (...) Eine konstante, wieder-
holte Anstrengung ist der Schlüssel zu jedem Erfolg mit der Propa-
gandatechnik.“
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Als weitere wichtige Vorgabe für diese scientologische Propa-
ganda ordnete Hubbard an, eine „feindliche Kampagne“
niemals auf die eigenen Linien weiterzuleiten. Dies bedeutet,
sich nicht zu verteidigen, sondern selbst anzugreifen(60).

Bei ihrer Propagandakampagne gegen Deutschland hält sich
Scientology bisher genau an die Public-Relations-Strategie
Hubbards. Die SO ignorierte die in Deutschland erhobene Kritik
an ihren Praktiken und diffamierte die Maßnahmen von Bund,
Ländern und Kommunen in Deutschland zum Schutz der Bür-
ger vor Scientology als „Menschenrechtsverletzungen“.

19.Wie hält es Scientology 
mit der Wahrheit?

Wer beispielsweise in Loyalitätskonflikte gegenüber der
staatlichen Autorität kommt, für den hat Hubbard einen

Rettungsanker parat: „Wahr ist das, was für Sie wahr
ist.“(61). Nicht Objektivität, nicht Fakten und auch nicht Beweise

Propagandaartikel der SO gegen die

Psychiatrie
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sind die Grundlage des scientologischen Wahrheitsbegriffs,
sondern dieser orientiert sich allein am System Scientology.
Wahr ist, was dem System nützt. Scientology-Aussteiger be-
richteten, dass sie - befreit von jedem moralischen Zweifel -
sich trainieren ließen, um vor Gericht unter Eid zu lügen(62). In
der Verfügung vom 24. April 1986 hat die Staatsanwaltschaft
bei dem Landgericht München I ausgeführt, die Organisation
benutze zur Täuschung der Öffentlichkeit eine sprachliche
Doppelstrategie. Sie trete dem Kunden gegenüber im Gewan-
de des Wissenschaftlers und Psychotherapeuten, dem Kritiker
gegenüber aber im Gewande des Priesters auf, verkaufe ande-
rerseits Kurse „Wie man mehr Geld verdient“. Diese Praxis
zeigt die Geltung einer Doppelmoral im System Scientology.

20.Wie reagiert Scientology 
auf Kritik?

Scientology akzeptiert keine Auseinandersetzung über ihre
Ziele und Methoden(63). Grundlage dieser Haltung ist ihr An-

spruch auf Weltbeherrschung. Nur Scientology hat den Weg
und die Psycho- und Sozial-Technologie, um die Erde - ja das
ganze Universum - vor dem Untergang zu retten. Wer sich die-
sem Auftrag in den Weg stellt, wird zum „Feind des Über-
lebens“ der Menschheit, was - laut Hubbard - den Kampf mit
allen Mitteln gegen Kritiker rechtfertigt, zumal diese in die
Gruppe der „Psychotiker“ und „destruktiv antisozialen Perso-
nen“ gehören sollen. Der Scientology-Gründer hat dafür die
Lehre der „Suppressive Persons“ - SP - („Unterdrückerische
Personen“) entwickelt. Alles, was sich Scientology in den Weg
stellt, ist ein „unterdrückerischer“ Akt einer „Unterdrückeri-
schen Person“. Von Hubbard wird die „Unterdrückerische
Person“ nicht nur einer antisozialen Person gleich gesetzt, son-
dern sie ist darüber hinaus schlechthin der Anti-Scientologe.

„Wenn Sie ... alle jene antisozialen Persönlichkeiten ... aussieben
würden und wenn Sie sich dann von ihnen trennen würden, könn-
ten Sie eine große Erleichterung empfinden. Ebenso könnte sowohl
sozial als auch wirtschaftlich Erholung eintreten, wenn die Gesell-
schaft diesen Persönlichkeitstyp als ein krankes Wesen erkennen
und ihn isolieren würde, so wie sie jetzt Leute mit Pocken in Qua-
rantäne stecken.“(64) L. Ron Hubbard
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Rund 20 % der Gesellschaft sind - laut Hubbard - eine „potenzi-
elle Schwierigkeitsquelle“(65) und rund 2,5 % „Unterdrücke-
rische Personen“. Diese gelte es zu entdecken, zu entlarven
und zu bekämpfen. Basis für den Kampf gegen die „Unter-
drückerischen Personen“ ist die so genannte „Fair-Game“
(= Freiwild)-Doktrin der Scientologen. In der Richtlinie, in der
die „Fair-Game“-Doktrin festgelegt ist, heißt es:

„Feind SP Order: Man darf ihr (erg. dieser Person) Eigentum abneh-
men, sie in jeder Weise verletzen, ohne dass man von einem Scien-
tologen bestraft wird. Man darf ihr Streiche spielen, sie verklagen,
sie belügen oder vernichten.“(66)

Die SO behauptet zwar, diese Richtlinie sei außer Kraft ge-
setzt. Der Umgang mit Kritikern zeigt, dass die Richtlinie nach
wie vor angewandt wird(67).

Um Feinde der Scientology auszukundschaften, einzuschüch-
tern und mundtot zu machen, hat die Organisation einen 
eigenen Geheimdienst, das so genannte „Büro für Spezielle
Angelegenheiten“ (englisch: „Office of Special Affairs“ 
-OSA-)(68). Eine weitere Aufgabe des OSA ist es, „die Regie-
rung gefügig zu machen, d.h. sie in einen Zustand zu ver-
setzen, in dem sie völlig mit den Zielen von Scientology über-
einstimmt“(69).

Die Agenten des OSA sind nach den von der SO vertraulich
eingestuften Materialien, insbesondere der unter dem Tarn-
namen laufenden Schrift „Manual of Justice“, und Berichten
hochrangiger ehemaliger Funktionäre(70) in Angriffstechniken
der so genannten Operativen Psychologie gedrillt, wie sie
von Geheimdiensten totalitärer Staaten zur Bekämpfung von
Feinden benutzt werden(71). Das OSA setzt danach sowohl 
weiche als auch harte Manipulationstechniken ein, um die 
Widerstandskraft der Gegner zu zersetzen und sie mundtot zu
machen. Zu den weichen Maßnahmen gehört das Erkaufen
von Wohlverhalten, zu den harten Techniken der Einsatz von
Psychoschikane bis hin zur Psychofolter und die missbräuch-
liche Offenbarung intimer Daten, die im Auditing gewonnen
wurden.

Gegen Kritiker wird wegen ihrer Gegnerschaft zur SO „laut-
stark“ oder verdeckt mit geheimdienstlichen Methoden(72)
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ermittelt; sie werden angezeigt, diffamiert, öffentlich bloßgestellt
und verklagt, bisweilen bedroht, belästigt und zur Zermürbung
auch psychisch gequält. In den USA scheuen sich daher
manche Medien bereits, offen gegen Scientology Stellung zu
nehmen.

„Lokalisiere die möglichen Ärgernisverursacher, indem Du nach
Leuten Ausschau hältst, die Gerüchte verbreiten. Finde dann den
Unterdrücker und 'drück ab'“.(73) L. Ron Hubbard

Das OSA soll gezielt das Privatleben von Kritikern nach ehren-
rührigen Tatsachen durchforschen, um jene in der Öffentlichkeit
diskreditieren zu können. Folgende Weisungen sprechen für
sich:

„Die Abteilung muss zur Kenntnis nehmen, dass Presse und Öffent-
lichkeit an Mord, Überfällen, Zerstörung, Gewaltanwendung, Sex
und Unehrlichkeit interessiert sind - in dieser Reihenfolge. Ermitt-
lungen, die diese Faktoren in den Aktivitäten von Personen oder
Gruppen aufdecken, die Scientology angreifen, sind in dem Maße
wertvoll, wie sie eine Anzahl dieser Faktoren enthalten.“(74)

Dafür, dass nach dieser Richtlinie systematisch Gegner der SO
ausgeforscht wurden und heute noch ausgeforscht werden,
liegt den Sicherheitsbehörden umfangreiches Beweismaterial
vor.

Manchen Kritikern, gegen die belastendes Material dieser Art
nicht gefunden werden konnte, wurde solches unterschoben.
Dies geschah nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland.

Zielstrebig soll auch nach dem so genannten „Ruinpunkt“, der
verwundbarsten Stelle des Kritikers gesucht werden. Das kann
sowohl für den Einzelnen als auch für Regierungen gelten.
Scientology sieht offenbar den „Ruinpunkt“ Deutschlands in
seiner nationalsozialistischen Vergangenheit. So erklärt sich
die internationale Kampagne der Scientologen, die die Bundes-
republik Deutschland mit dem „Nazi-Deutschland“ gleichsetzt.
Die Scientologen stellen sich dabei mit den verfolgten Juden im
Dritten Reich auf eine Stufe. Dieser Vergleich hat als Verhöh-
nung der Opfer des Nationalsozialismus in der Welt heftigen
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Widerspruch hervorgerufen. Der Sonderbeauftragte der Men-
schenrechtskommission der Vereinten Nationen hat den Ver-
gleich als schockierend bezeichnet.

21.Unterwandert Scientology 
die Wirtschaft?

Zur Einführung der scientologischen Methoden in der Wirt-
schaft gründete die Scientology-Organisation (SO) im Jahr

1979 das „World Institute of Scientology Enterprises“, kurz
WISE genannt. Ziel dieser weltweiten Unterorganisation ist es,
systematisch in wichtigen Wirtschaftsunternehmen Schlüssel-
positionen zu besetzen und einen schlagkräftigen Dachverband
scientologischer oder scientologisch geführter Firmen zu schaf-
fen, um so die Einflusssphäre der SO in der Gesellschaft zu
vergrößern. WISE-Mitgliedsfirmen, die Hubbards „Technologie“
als Personal-, Management- oder Unternehmensberater ver-
kaufen, führen bis zu 15 % ihres Bruttoumsatzes (nicht nur 
ihres Gewinns) an die SO als Lizenzgebühr ab(75). Diese Ein-
nahmen werden zum weiteren Ausbau des Systems benutzt.
Scientology gibt offen zu, dass es Aufgabe des WISE-Top-
managements ist, die „Verwaltungstechnologie von L. Ron
Hubbard in Spitzenunternehmen ihres Landes, anderen Ver-
einigungen, Gemeinden, Ländern und Regierungen ein-
zuführen“(76).

„Erobern Sie, egal wie, die Schlüsselpositionen, die Position als
Vorsitzende des Frauenverbands, als Personalchef einer Firma, als
Leiter eines guten Orchesters, als Sekretärin des Direktors, als Be-
rater der Gewerkschaft - irgendeine Schlüsselposition.“(77)

L. Ron Hubbard

Ist dies erreicht, wird vor allem die „scientologische Ethik“ in
dem Unternehmen oder Verband angewendet. Die Erfahrung
zeigt, dass in Firmen, die nach den scientologischen Prinzi-
pien umstrukturiert werden, neben den Personalakten auch
„Ethik-Akten“ von Mitarbeitern angelegt werden, dass Betriebs-
angehörige über Kollegen denunziatorische „Wissensberichte“
anfertigen müssen und dass Angestellte zur Teilnahme an
scientologischen Kursen gedrängt werden. Wer sich weigert,
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die „scientologische Ethik“ im Betrieb zu akzeptieren, muss mit
einer Kündigung rechnen. Der Bayerische Verband für Sicher-
heit in der Wirtschaft e.V. sieht deshalb auch durch das Ein-
dringen der SO in die Wirtschaft vor allem Gefahren für den
Betriebsfrieden und die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen(78). Die Art und Weise, wie Scientology ihre Mitarbeiter
immer wieder zu neuen Höchstleistungen treiben will, nennt
das Bundesarbeitsgericht in seinem Beschluss vom 22. März
1995 - bezogen auf die Org in Hamburg - „menschen-
verachtend“(79). Aktiv sind WISE-Firmen vor allem im Bereich
von Personalvermittlung und Managementschulungen, in der
Computerbranche und im Immobiliengeschäft.

22.Ist Scientology eine kriminelle
Organisation?

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfa-
len entschied am 31. Mai 1996, dass dem Bundesminister

für Arbeit und Sozialordnung eine Reihe kritischer Äußerungen
über Scientology nicht untersagt werden können. Dazu ge-
hören die Behauptung, die „Rädelsführer“ von Scientology
seien „Kriminelle“, und die Verwendung des Begriffs „ver-
brecherische Geldwäsche-Organisation“(80).

Dieser Beschluss fügt sich ein in die Verfügung der Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht München I vom 24. April 1986,
die die Scientology-Organisation (SO) u.a. wie folgt beschrieb:
„Scientology ... benutzt zur Abwehr innerer und äußerer Geg-
ner der Organisation auch geheimdienstliche Methoden, ope-
riert im Grenzbereich zur Illegalität und scheut gegebenenfalls
auch nicht vor kriminellen Aktionen zurück“(81).

In der Verfügung vom 17. Juni 1994 hat zwar die Staatsan-
waltschaft bei dem Landgericht Hamburg das Vorliegen einer
kriminellen Vereinigung im Sinn des § 129 Strafgesetzbuch
verneint, der SO wurden aber gleichzeitig kriminogene und mit
der Werteordnung des Grundgesetzes unvereinbare Strukturen
bescheinigt(82).

Anhaltspunkte dafür finden sich in einer Vielzahl von verbind-
lichen Scientology-Richtlinien, in denen zu illegalen Handlun-
gen aufgefordert wird oder solche gebilligt werden. Danach
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betrachtet Scientology unter Missachtung des Sittengesetzes
und der demokratischen Rechtsordnung als „ungesetzlich“,
was der (von der SO verlangten hohen) Statistik und den An-
weisungen der Organisation zuwiderläuft. 

Dies ergibt sich aus der im Lexikon „Modern Management
Technology Defined“ abgedruckten Definition des Begriffs 
„illegal“. Diese Definition kann der häufig geäußerten Ausrede
der SO entgegengehalten werden, ungesetzliche Tätigkeiten
seien nur auf nichtautorisierte Übergriffe einzelner Mitarbeiter
zurückzuführen, für die die SO nicht verantwortlich zu machen
sei. Die Distanzierung der SO von derartigen illegalen Handlun-
gen ist daher als reines Propagandamanöver zu werten.

Beispiele für Strafverfahren und Urteile gegen Scientology sowie
für Ergebnisse staatlicher Untersuchungen im In- und Ausland:

● In Deutschland: Verurteilung eines Scientologen durch das
Amtsgericht München mit Urteil vom 18. Juli 1975 zu einer
Geldstrafe von 100 Tagessätzen wegen Beihilfe zur Urkun-
denfälschung und falscher Verdächtigung. Mit der Tat sollte
gegen einen Beamten der Wehrverwaltung, der scientologi-
sche „Geistliche“ nicht vom Wehrdienst befreien wollte, ein
Bestechlichkeitsvorwurf konstruiert werden(83). 

● In Frankreich: Verurteilung von L. Ron Hubbard am 14. Feb-
ruar 1978 wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe von vier
Jahren und einer Geldstrafe von 30.000 Franc(84).

● In den USA: Verurteilung von neun hohen Funktionären der
Scientology - unter ihnen die Ehefrau von L. Ron Hubbard -
am 26. Oktober 1979 durch ein amerikanisches Bundesge-
richt wegen Diebstahls und Verschwörung gegen die Regie-
rung. (Das Verfahren betraf den Diebstahl zahlreicher Be-
hördenakten durch Scientology-Agenten, die Infiltrierung von
Behörden und die Installation von Abhöreinrichtungen)(85).

● In Deutschland: Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft
bei dem Landgericht München I gegen die Zentrale der SO 
in München im Jahre 1984 wegen Steuerhinterziehung(86).
(Das Verfahren gegen den Verantwortlichen wurde wegen
Verfolgungsverjährung eingestellt. Dieser hatte sich dem Ver-
fahren durch Flucht entzogen).
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● In Deutschland: Verurteilung zu einer Geldstrafe von 70 Ta-
gessätzen bzw. Verwarnung mit Vorbehalt einer Geldstrafe
von 40 Tagessätzen von zwei Scientologen durch Urteil des
Jugendschöffengerichts Berlin Tiergarten vom 3. Juli 1984
wegen gemeinschaftlicher Freiheitsberaubung und gefähr-
licher Körperverletzung. Die Täter verbrachten im Auftrag der
Leiterin der örtlichen Berliner SO-Einrichtung eine SO-Aus-
steigerin unter Zwang in die Räume des SO-Vereins, um die
Höhe von Rückforderungen zu klären und hielten sie dort 
45 Minuten fest(87).

● In der Schweiz: Verurteilung von zwei Scientologen im Jahr
1987 durch das Strafgericht Basel-Stadt wegen Wuchers zu
mehrmonatigen Gefängnisstrafen, weil sie einem geistig Be-
hinderten zum Kauf von Kursen für ca. 60.000 Schweizer
Franken überredet hatten(88).

● In den USA: Entscheidung des Revisionsgerichts des Staa-
tes Kalifornien vom 18. Juli 1989 im Fall Wollersheim(89). (Die
„Church of Scientology of California“ wurde in diesem Fall
zum Schadensersatz in Höhe von 2,5 Millionen Dollar ver-
urteilt. Das Gericht stellte fest, dass Wollersheim, der durch
Psychofolter und Gehirnwäsche schwerste gesundheitliche
Schäden erlitten hatte, gedrängt worden war, seine Frau und
Familie zu verlassen, und durch einen Vergeltungsfeldzug
nach der „Fair-Game“-Richtlinie in den finanziellen Ruin ge-
trieben worden ist.) Im Mai 2002 zahlte die SO die Wollers-
heim zustehende Schadensersatzsumme, die sich in-
zwischen durch Zinsen auf 8,67 Millionen Dollar erhöht hatte.
Nach Presseberichten wollte die SO damit einer genaueren
gerichtlichen Untersuchung ihrer Konzernstruktur zuvorkom-
men, die ihre Steuerbefreiung hätte gefährden können(90).

● In der Schweiz: Verurteilung von vier Scientologen im Jahr
1990 durch das Bezirksgericht Zürich, im Wesentlichen be-
stätigt durch das Bundesgericht, wegen Betrugs zu Gefäng-
nisstrafen, weil sie eine geistig Behinderte zum Kauf von
Kursen und Lehrmaterial für insgesamt 12.000 Schweizer
Franken überredet hatten(91).

● In Deutschland: Verurteilung von zwei führenden Scientolo-
gen am 29. August 1994 in Rostock wegen Steuerhinter-
ziehung in Höhe von 1,5 Millionen DM(92).
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● In Deutschland: Verurteilung des Vorsitzenden des Scien-
tology-Vereins NARCONON e.V. wegen unerlaubter Aus-
übung der Heilkunde in 200 Fällen durch das Amtsgericht
Miesbach am 12. Januar 1995(93).

● In Deutschland: Verurteilung eines Scientologen mit Urteil
des Landgerichts Hamburg vom 20. März 1995 wegen Belei-
digung und anderem im Zusammenhang mit der Verbreitung
der Scientology-Broschüre „Hass und Propaganda“(94).

● In Deutschland: Verurteilung eines Scientologen in Ba-
den-Württemberg am 28. November 1995 wegen einer Mord-
drohung gegen den Landesvorsitzenden der CDU-Schü-
ler- Union(95).

● In Frankreich: Schließung der Scientology-Zentrale in Paris
wegen Steuerhinterziehung und Erhebung einer Steuernach-
forderung von 100 Millionen Franc im Jahr 1995(96).

● In Frankreich: Verurteilung des ehemaligen Leiters der SO in
Lyon im Oktober 1996 wegen fahrlässiger Tötung und Be-
trugs zu drei Jahren Freiheitsstrafe sowie zu 500.000 Franc
Geldstrafe; vierzehn andere Mitglieder von Scientology er-
hielten Bewährungsstrafen zwischen acht Monaten und zwei
Jahren sowie Geldstrafen wegen Betrugs oder Beihilfe zum
Betrug(97); mit Beschluss des Appellationsgerichts Lyon vom 
28. Juli 1997 wurde die Haftstrafe gegen den ehemaligen
Leiter der Scientology in Lyon zur Bewährung ausgesetzt;
fünf weitere Anhänger erhielten Bewährungsstrafen von acht 
Monaten bis zu einem Jahr und Geldstrafen von 10.000 bis
20.000 Franc.

● In Griechenland: Auflösung der Athener Scientology-Nieder-
lassung am 7. Oktober 1996 durch in der Berufungsinstanz
bestätigten Gerichtsbeschluss. (Das Gericht sah es als er-
wiesen an, dass Scientology eine Organisation mit totalitären
Strukturen ist, die Menschen einer „Gehirnwäsche“ unter-
zieht)(98).

● In Norwegen: Verurteilung der Scientology am 14. Oktober
1996 durch das Obergericht für den Gerichtsbezirk Borgar-
ting zur Leistung einer Schadensersatzsumme von 600.000
Norwegische Kronen zuzüglich 249.466 Norwegische Kro-
nen Verfahrenskosten an ein früheres Mitglied. (Das Gericht
sah es als erwiesen an, dass der Kläger von der Scientology
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verleitet worden war, mehrere Darlehen aufzunehmen, und
dass die Methode, mit der Scientology Kurse und Unterlagen
angeboten hatte, „keine verantwortliche Handlungsweise
darstellte“)(99).

● In Italien: Verurteilung von 29 Mitgliedern der SO am 2. De-
zember 1996 zu Freiheitsstrafen durch ein Strafgericht in
Mailand wegen Bildung einer verbrecherischen Vereini-
gung(100); das Urteil wurde vom obersten Berufungsgericht in
Rom aufgehoben und zur erneuten Verhandlung zurückver-
wiesen. Der vom Strafgericht nach einer ausführlichen Be-
weisaufnahme festgestellte Sachverhalt zeigt die planmäßige
Köderung von Kunden, deren wirtschaftliche Ausbeutung und
psychische Unterwerfung.

● In Kanada: Verurteilung der SO zu einer Geldstrafe von
250.000 Dollar und eines Scientology-Mitglieds zu einer
Geldstrafe von 5.000 Dollar. (Das Gericht stellte fest, dass
sich auf Veranlassung von Scientology Mitglieder der Organi-
sation u.a. bei der Polizei der Provinz Ontario und dem Justiz-
ministerium von Ontario beworben, nach ihrer Einstellung 
unter Verstoß gegen ihren Amtseid Kopien vertraulicher
Unterlagen entwendet und sie Scientology zugespielt hatten.)
Das Strafmaß ist vom zuständigen Revisionsgericht am 
18. April 1997 bestätigt worden(101).

● In Belgien: Strafermittlungen gegen die SO seit Oktober 1999
mit ca. 25 Razzien wegen Betrugs und anderer Straftaten.
Dabei wurden Tausende persönlicher Dossiers von SO-An-
hängern, Beamten, Politikern und Journalisten beschlag-
nahmt, in denen unter Verstoß gegen das belgische Daten-
schutzgesetz ausführliche medizinische Informationen
über die Betroffenen, Berichte über ihr Privatleben und ihr
sexuelles Verhalten, Angaben über ihre Familien und „Ge-
ständnisse“ beim Einsatz des von den Scientologen verwen-
deten „E-Meters“ enthalten waren. Die Ermittlungen dauern
noch an(102). Inzwischen hat ein Untersuchungsrichter gegen
neun Angehörige der SO Anklage wegen Betrugs, Verletzung
der Privatsphäre, illegaler Ausübung des Apotheker- und
Arztberufs sowie wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen
Vereinigung erhoben(103).

● In Frankreich: Verurteilung des früheren Regionalverantwort-
lichen der SO in Marseille im November 1999 wegen Betrugs
zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, von denen 18 Monate zur Be-
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währung ausgesetzt wurden, und zu 100.000 Franc Geld-
buße; vier weitere Mitglieder der SO erhielten Haftstrafen
von sechs Monaten bis zu einem Jahr auf Bewährung. Die
Täter hatten zwischen 1987 und 1990 zehn Personen durch
den Verkauf medizinisch-therapeutischer Behandlungen um
zum Teil erhebliches Vermögen gebracht(104).

● In Frankreich kam im Januar 2000 der Bericht der „Intermini-
steriellen Arbeitsgruppe für Sektenbekämpfung“ (MILS) hin-
sichtlich der SO u.a. zu dem Ergebnis, dass Scientology

● die Menschenrechte und das gesellschaftliche Gleichge-
wicht bedroht,

● eine Organisation mit totalitärer Struktur ist,

● die Würde des Menschen missachtet und eine Beeinträchti-
gung der öffentlichen Ordnung darstellt,

● ein ausländischer Geheimbund ist, dessen geheime Aktivi-
täten von einer fremden Macht ausgehen,

● permanent die Gesetze missachtet und

● zu solchen Gruppen gehört, die fortgesetzt und mit einigem
Erfolg versuchen, demokratische Institute und offizielle 
internationale und private Organisationen zu infiltrieren 
und die nachhaltig bekämpft werden müssen und aufgelöst
werden können(105).

● In Frankreich: Verurteilung der SO in der Region Ile-de-Fran-
ce im Mai 2002 durch ein Pariser Gericht zu einer Geldstrafe
von 8.000 €. Der Vorsitzende der Organisation erhielt eine
Strafe von 2.000 €. Damit wurde nach dem Strafurteil aus
dem Jahre 1997 in Kanada erneut gegen die SO selbst eine
Strafe verhängt. Die Verurteilung erfolgte wegen eines Ver-
stoßes gegen das Datenschutzgesetz und unlauterer Wer-
bung zum Zwecke betrügerischer Machenschaften(106).

● Das Scientology-Gutachten aus dem Jahr 2002 enthält Hin-
weise auf folgende organisationstypische Straftaten:

● § 263 StGB (Betrug)

● § 5 Heilpraktikergesetz (HeilprG)

● § 130 Abs.2 Nr. 1 a StGB (Volksverhetzung)

● § 201 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes)

● § 129 StGB (Bildung einer kriminellen Vereinigung).

Handbuch Innen 2004  27.07.2004  15:08 Uhr  Seite 46



47

Darüber hinaus sollen im Einzelfall vor allem folgende weitere
Straftaten in Betracht kommen:

● § 229 StGB (fahrlässige Körperverletzung)

● §§ 223 bzw. 229, 13 StGB (Körperverletzung durch Unter-
lassen)

● § 240 StGB (Nötigung)

● § 291 StGB (Wucher)(107).

Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz wurde
aufgrund der Expertise beauftragt, die Beobachtung der SO
unter dem Gesichtspunkt der Organisierten Kriminalität ver-
stärkt fortzusetzen.

In Aussteigerberichten aus den USA werden noch schwerere
Straftaten von Verantwortlichen der SO in den USA wie bei-
spielsweise Mordaufträge gegen amerikanische Kritiker ge-
schildert.

23. Ist Scientology eine verfas-
sungsfeindliche Organisation?

Die Verfassungsschutzbehörden in Deutschland haben die
gesetzliche Aufgabe, Bestrebungen zu beobachten, die

gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet
sind (= verfassungsfeindliche Bestrebungen). Sie müssen tätig
werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für solche Bestrebun-
gen vorliegen. Auf der Grundlage des Abschlussberichts einer
Arbeitsgruppe der Verfassungsschutzbehörden, die eigens zur
Prüfung dieser Frage gebildet worden war, hat die Ständige
Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder auf 
ihrer Sitzung am 5./6. Juni 1997 einstimmig festgestellt, dass
bei der Scientology-Organisation (SO) solche tatsächlichen An-
haltspunkte vorliegen und die gesetzlichen Voraussetzungen
für die Beobachtung der Organisation durch den Verfassungs-
schutz gegeben sind. Dieser über 200 Seiten umfassende Ab-
schlussbericht ist das Ergebnis einer systematischen Prüfung
und Bewertung des den Verfassungsschutzbehörden zur SO
vorliegenden Materials.

Handbuch Innen 2004  27.07.2004  15:08 Uhr  Seite 47



48

vgl. auch

Quellen-

hinweis 23 

im Anhang

dieser 

Publikation

Der Bericht zeigt deutlich die Unvereinbarkeit der Programma-
tik und der Aktivitäten von Scientology mit den Grundprinzipien
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung:

● Scientology erstrebt eine andere Gesellschaft, in der auch
Nicht-Scientologen von den Scientology-„Führern von mor-
gen“ mit einer aus ihrer Sicht überlegenen Technologie „ge-
managt“ werden.

● Scientology will ein eigenes, für alle verbindliches Rechts-
system mit „Scientology-Normen“ etablieren, ohne Rechts-
weggarantie, ohne rechtliches Gehör, ohne gesetzlichen und
unabhängigen Richter sowie ohne gesetzmäßige Verwal-
tung.

● Scientology sieht anstelle unabhängiger Gerichte solche vor,
die die von Scientology vorgegebenen standardisierten
Scientology-Technologien umsetzen.

● Scientology missachtet die Menschenrechte (Art. 1 Grund-
gesetz) und den Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Grundgesetz),
da nur „geklärten“, „nichtaberrierten“ Scientologen Rechte
zugestanden werden.

● Scientology missachtet das Grundrecht der freien Meinungs-
äußerung (Art. 5 Grundgesetz), da Kritik an Scientology mit
allen - auch illegalen - Mitteln unterdrückt wird.

● Scientology organisiert sich in einer totalitären Form, die Ge-
walt und Willkürherrschaft einschließt.

Ein Bericht über erste Beobachtungsergebnisse wurde der In-
nenministerkonferenz für ihre Herbstsitzung 1998 vorgelegt.
Der Bericht wird im Internet unter folgender Adresse bereitge-
halten:

http://www.im.nrw.de/inn/doks/vs/blagsc.pdf

Die jährlich aktualisierten Ergebnisse der Beobachtung durch
die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder
können ebenfalls dem Internet entnommen werden. Die Berich-
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te des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz sind im
Internet unter folgender Adresse abrufbar:

http://www.verfassungsschutz.bayern.de

Das Verwaltungsgericht des Saarlands hat am 29. März 2001
eine Klage der Scientology Kirche Deutschland e.V. (SKD) 
abgewiesen, die sich gegen die Beobachtung der Klägerin mit
nachrichtendienstlichen Mitteln durch das Landesamt für 
Verfassungsschutz Saarland richtete. Nach Feststellung des
Gerichts sind die entsprechenden Voraussetzungen für diese
Maßnahme erfüllt, da tatsächliche Anhaltspunkte für ver-
fassungsfeindliche Bestrebungen der Klägerin vorliegen. Auf
den Antrag der Klägerin wurde die Berufung inzwischen zu-
gelassen(108).

Am 13. Dezember 2001 entschied das Verwaltungsgericht Ber-
lin über eine Klage der Scientology Kirche Berlin e.V. (SKB)
entsprechend dem Klageantrag, dass die Berliner Landes-
behörde für Verfassungsschutz die Anwerbung und den Einsatz
von Mitgliedern oder Mitarbeitern der SKB als bezahlte V-Leute
zu unterlassen habe. Der Einsatz anderer nachrichtendienst-
licher Mittel durch die Verfassungsschutzbehörde bleibt davon
unberührt(109).

Mit einem System harter psycho- und sozialtechnischer Maß-
nahmen will die SO nicht nur den einzelnen Menschen unter-
drücken und steuern, sondern auch in die Gesellschaft
eindringen und den Staat unter Ausschaltung demokratischer
Prinzipien ihren Zielen gefügig machen.

Das Ziel „Clear Planet“ beschreibt deshalb die Absicht der
Organisation, weltweit eine antidemokratische Staatsform ein-
zuführen.

24.Was ist Scientology wirklich?

Nach Auffassung des Bayerischen Staatsministeriums des
Innern ist die Scientology-Organisation ein weltweit tätiger
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Wirtschaftskonzern, der vortäuscht, eine Religionsgemein-
schaft zu sein, Mittel der Psychomanipulation und des Psycho-
terrors anwendet und im Verdacht steht, im Bedarfsfall mit auch
kriminellen Methoden totalitäre politische Ziele zu verfolgen.

Seine Ziele erreicht Scientology über den Verkauf von Trai-
nings zur Persönlichkeitsveränderung und von Betriebs-
führungstechnik. Der Verkauf läuft dabei über ein Verkaufs-
netzwerk. Über die Trainings und die dabei angewandten Tech-
niken (Prähypnose, Hypnose, programmiertes Lernen und
Dressurmethoden) werden Anhänger erzogen, die dem System
blind ergeben sind.

25.Wie gefährlich ist Scientology?

Das System Scientology ist mit dem Bild eines freien, selbst-
bestimmten Menschen und unserer demokratischen Ord-

nung nicht vereinbar. Auch im Ausland gerät Scientology
zunehmend in Konflikt mit Staat und Gesellschaft, wie Ge-
richtsverfahren zeigen.

Jeder Einzelne ist als Kunde, Mitglied oder Kritiker der Sciento-
logy-Organisation (SO) vielfältigen und gravierenden Gefahren
ausgesetzt. Wer SO-Dienstleistungen (z.B. Psychotests, Kurse
und dergleichen) nutzt, dem drohen finanzielle Ausbeutung,
Verschuldung und Abhängigkeit. Darüber hinaus besteht die
Gefahr einer gesundheitlichen Schädigung durch unsachge-
mäße und missbräuchliche Anwendung von Psychotechni-
ken(110). Mitgliedern der SO werden als Beschäftigte ihre
Rechte aus dem deutschen Arbeits- und Sozialversicherungs-
recht vorenthalten(111). Kritiker werden von der SO als „unter-
drückerische“, „antisoziale“ und „geisteskranke“ Personen
bezeichnet, Kriminellen gleichgestellt, und müssen mit Verfol-
gung und Bedrohung rechnen(112).

Gefährdet ist die Wirtschaft durch Unterwanderungsbestrebun-
gen der SO. Die Anwendung der „scientologischen Tech-
nologie“ in der Wirtschaft richtet schweren Schaden in den
Betrieben an, weil die sozialen Beziehungen einem absoluten
Kontroll- und Kommandosystem unterworfen werden, das
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auf menschliche Bedürfnisse keine Rücksicht nimmt. Das Insti-
tut der Deutschen Wirtschaft hat die Gefahren scientologischer
Betätigung in der Wirtschaft mit den Worten „psychische Defor-
mation, bis zum Ruin verschuldete, erpressbare Mitarbeiter,
Wirtschaftsspionage und Veruntreuung, Illoyalität, Begünsti-
gung im Amt, unlauterer Wettbewerb und Verstöße gegen die
Verschwiegenheitspflicht“(113) umschrieben.

Gefahr droht unserer freiheitlichen demokratischen Grund-
ordnung. Spezielle Pläne von Scientology beschreiben, wie
Behörden und Regierungen unterwandert und gefügig gemacht
werden sollen. Ziel von Scientology ist die Beseitigung des
demokratischen Staates und die Einrichtung einer neuen
„scientologischen Sozial- und Staatsordnung“.vgl. Frage 7
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II. Was der Staat gegen Scientology unternimmt

Scientology gefährdet die öffentliche Sicherheit und Ordnung.
Bayern hat deshalb unter Federführung des Staatsministeriums
des Innern einen 15 Punkte umfassenden Katalog gegen
Scientology entwickelt und diesen nach Vorliegen der Expertise
noch ergänzt und aktualisiert. Ziel des Katalogs ist es, die Bür-
gerinnen und Bürger und unsere demokratische Grundordnung
vor den Praktiken der Organisation zu schützen. Es ist aber
nicht Ziel des Katalogs, einzelne Scientology-Anhänger auszu-
grenzen, die nicht Täter, sondern Opfer sind.

Der beste Schutz vor Scientology ist der informierte Bürger, der
das System und seine Methoden kennt. Deshalb klärt Bayern
auf vielen Wegen - u.a. mit dieser Publikation - über Sciento-
logy auf. 

Eine Fülle von Anhaltspunkten belegt, dass Scientology verfas-
sungsfeindliche Ziele verfolgt. Die Organisation steht deshalb
unter Beobachtung des Verfassungsschutzes.

Bewerber für den öffentlichen Dienst werden in Bayern nach
ihren Kontakten zu Scientology befragt. Damit soll verhindert
werden, dass Scientology-Anhänger, die nicht loyal zur Demo-
kratie und zum Staat als Dienstherr stehen, den öffentlichen
Dienst unterwandern. In jedem Einzelfall werden alle für und
gegen eine Einstellung sprechenden Umstände sorgfältig ab-
gewogen. Mit diesen Befragungen nimmt die öffentliche Hand
in Deutschland dasselbe Recht wie andere Staaten, z.B. die
USA, in Anspruch, sich vor Verfassungsfeinden im öffentlichen
Dienst zu schützen(114).

Wie Beispiele zeigen, versucht Scientology, vor allem über
Beratungen und Trainings im Personalmanagement- und 
EDV-Bereich Einfluss auf Staat und Wirtschaft zu gewinnen.
Die öffentlichen Auftraggeber in Bayern fordern deshalb vor der
Vergabe von Aufträgen an private Firmen in sensiblen Be-
reichen (z.B. Personal- und Managementschulungen; Fortbil-
dungs- und Vortragsveranstaltungen; Forschungs- und Unter-
suchungsaufträge) eine Erklärung von ihren Vertragspartnern,
dass sie nicht nach den Techniken des Scientology-Begründers
L. Ron Hubbard arbeiten.

vgl. auch

Quellen-
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Weitere staatliche Maßnahmen zum Schutz vor Scientology
sind in Vorbereitung. Bayern bereitet auf der Grundlage des
Gesetzentwurfs des Bundesrats vom 19. Dezember 1997 eine
erneute Initiative zur gesetzlichen Regelung des so genannten
Psychomarkts vor, auf dem „gewerbliche Lebensbewältigungs-
hilfen“ mit dem Ziel einer Persönlichkeitsentwicklung und -ver-
besserung angeboten werden. Scientology ist als unseriöser
Anbieter auf diesem neuen Markt vertreten. In diesem bisher
rechtlich ungeregelten Dienstleistungsbereich werden die Ver-
braucher nicht selten Opfer von Geschäftemachern und Kur-
pfuschern. Durch eine Reihe von Regelungen (z.B. die Ver-
pflichtung zur Aufklärung über die Qualifikation des Helfers, 
seine angewandten Methoden und das Ziel eines Kurses, die
Offenlegung der Gesamtkosten für die Trainings, die Notwen-
digkeit der Schriftform für solche Verträge sowie ein Wider-
rufs- und Kündigungsrecht) soll die Rechtsposition des Ver-
brauchers gestärkt werden, ohne ihm Vorschriften bei der Aus-
wahl der Angebote zu machen(115).

Der Bundesrat hat auf Antrag der Länder Bayern und Ba-
den-Württemberg die Bundesregierung aufgefordert, gegen
Scientology ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren mit
dem Ziel der Prüfung eines Verbots der Organisation einzulei-
ten. Das Scientology-Gutachten sieht deutliche Anhaltspunkte
für die Erwägung eines Vereinsverbots vor allem wegen
strafgesetzwidriger Tätigkeit und Zwecke(116).
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III. Wie man sich vor Scientology schützen kann

Informieren Sie sich über das System
Scientology!

Wer Scientology kennt und weiß, wie das System funktio-
niert, wird kein leichtgläubiges Opfer der Organisation.

Die Medien berichten immer wieder über Scientology. Auch
eine Reihe von Büchern enthält sehr gute Informationen.

Scientology hat nicht Ihr Wohl, sondern
den Profit und die Weltherrschaft im 
Auge!

Wenn Sie mit Scientology in Beziehung kommen sollten,
denken Sie an das Folgende:

● Sie haben es mit einer auf unbedingte Gewinnmaximierung
ausgerichteten Verkaufsorganisation zu tun, die Ihnen zur
angeblichen Verbesserung Ihrer Persönlichkeit oder Ihrer Fir-
ma mit äußerst unseriösen Verkaufsmethoden Dienstleistun-
gen für teures Geld verkaufen will. Die Gewinne werden in
die rücksichtslose Verbreitung des Systems investiert.

● Bedenken Sie, dass bereits für eine Teilnahme an Trainings
unterer Stufen insgesamt Beträge in der Größenordnung von
bis zu 50.000 € anfallen können. Gebühren für die Benut-
zung der scientologischen Unternehmenstechniken in Ihrem
Betrieb können bis zu 15 % des Bruttoumsatzes betragen.

● Gleich welchen Kursabschluss Sie erreicht haben sollten und
gleich welche Position Sie möglicherweise als Mitarbeiter in
der Organisation ausfüllen, Sie müssen sich Ihre weitere
angebliche Persönlichkeitsverbesserung auf der „Brücke 
zur völligen Freiheit“ auch trotz etwaiger Verdienste für
die Organisation erkaufen. Die Preise für Anschlusskurse
werden in der Regel immer höher.

vgl. Abschnitt V

dieser Publikation
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● Je mehr Kurse Sie mitgemacht haben, desto schwächer wird
Ihr Widerstand werden, einen nächsten Kurs zu kaufen,
selbst wenn sein Preis astronomisch hoch ist. Haben Sie 
infolge des Trainings Ihr ganzes Vermögen bereits aufge-
braucht, werden Sie sich erfahrungsgemäß zur Bezahlung
weiterer Kurse auch in erheblicher Höhe verschulden. Scien-
tology wird Sie hierbei kaum zurückhalten, sondern die Wer-
bung Ihnen gegenüber, einen nächsten Kurs zu kaufen, in
aller Regel verstärkt fortsetzen. Rechnen Sie nicht mit Mit-
leid. Diese abendländische Tugend ist bei Scientology eine
abzutrainierende Untugend.

Lassen Sie sich von Werbung und 
Propaganda der Scientology-Organi-
sation nicht täuschen!

Scientology erlaubt ihren Mitgliedern die Unwahrheit zu sa-
gen, wenn es dem System nützt. Dies gilt vor allem beim

Verkauf der Dienstleistungen. Die Werber sind auf die Anwen-
dung schamloser Verkauftstechniken perfekt gedrillt. 

Scientology versucht ihre wahren Ziele hinter einer mit riesigem
Aufwand errichteten Propagandafassade zu verbergen. Dem
dienen z.B. üppig bebilderte Broschüren und Bücher im Vier-
farbendruck auf Glanzpapier oder die Bildung von Unterorgani-
sationen, die sich vordergründig für Drogenabhängige, Straf-
gefangene, psychisch kranke Menschen und leistungsschwa-
che Schüler oder für Menschenrechte und Religionsfreiheit
einsetzen. In Wirklichkeit sind diese Unterorganisationen aber
die Brückenköpfe des menschenverachtenden Systems, um
seine totalitäre Ideologie und Praxis in unserer demokratischen
Gesellschaft zu verbreiten und der Gesamtorganisation Ein-
fluss und Macht zu verschaffen.

Gehen Sie nicht davon aus, dass Scien-
tology keine Chance bei Ihnen hätte!

Scientology versteht es, jedem seine Trainings zur angeb-
lichen Verbesserung seiner persönlichen oder beruflichen
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Situation anzudienen. Die raffinierten Psycho- und Sozialtech-
niken wirken schneller, als der Betroffene glaubt. Wer aus Neu-
gierde mit Scientology spielen will, wird schnell selbst zum
Spielball. 

Geben Sie Scientology nicht Ihre
Adresse!

Adressen sind für Scientology Ansatzpunkte für intensive
Werbemaßnahmen. Es sind Fälle dokumentiert, in denen

Scientology die Rücksendung eines Scheines zur Bestellung
von Büchern oder Informationsmaterial zum Anlass nahm, tele-
fonisch oder persönlich Kontakt aufzunehmen und zur Absol-
vierung des Psychotests oder zum Verkauf von Büchern und
Kursen zu drängen.

Seien Sie bei Abschluss von Dienst-
leistungsverträgen in sensiblen 
Bereichen vorsichtig!

Scientology ist besonders dort tätig, wo schnell und wirksam
Einfluss auf Menschen oder Unternehmen ausgeübt wer-

den kann (z.B. im Erziehungs- und Bildungsbereich, auch beim
Nachhilfeunterricht für Schüler, in der Betriebs- und Personal-
beratung, im Managementtraining, in der EDV-Beratung). Wenn
Sie Zweifel haben, können Sie sich schriftlich bestätigen las-
sen, dass der Auftragnehmer weder nach einer Technologie
von L. Ron Hubbard arbeitet noch er selbst oder seine Mit-
arbeiter Schulungen, Kurse oder Seminare bei Scientology ab-
solviert haben.

Eine solche Schutzerklärung kann der Arbeitgeber in begründe-
ten Fällen auch von seinem Arbeitnehmer vor Abschluss eines
Arbeitsvertrags verlangen. Wird Arbeitsuchenden vom Arbeits-
amt eine Stelle angeboten, teilt dieses auch mit, ob das Unter-
nehmen nach den Managementgrundsätzen von Scientology
geführt wird(117).
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Nehmen Sie bei Problemen mit 
Scientology sofort fachkundige Hilfe 
in Anspruch!

Geraten Sie in Probleme mit Scientology, brauchen Sie un-
bedingt fachkundige Hilfe von Personen, die das System

Scientology kennen. Den Techniken der Lockung und Drohung
ist der Einzelne in der Regel nicht gewachsen. Das gilt auch für
den Fall, dass Sie als Arbeitnehmer in einem nach den Ma-
nagementgrundsätzen von Scientology geführten Unternehmen
tätig sind oder von Ihrem Unternehmen zu einer Management-
schulung geschickt werden, bei der scientologische Methoden
angewandt werden. 

Die Scientology-Krisenberatungsstelle beim Bayerischen Lan-
desjugendamt hilft Betroffenen und ihrem privaten Umfeld bei
Problemen mit Scientology. Diese Beratungsstelle ist in ganz
Bayern zum CityCall-Tarif telefonisch erreichbar. Daneben sind
die Kreisverwaltungsbehörden (Landratsämter und kreisfreie
Städte) erste Ansprechstellen. In Abschnitt IV dieser Publika-
tion sind darüber hinaus auch andere helfende und unterstüt-
zende Einrichtungen aufgeführt.

Machen Sie nach einer Trennung von
Scientology Ihre Rechte geltend!

Falls Sie sich von Scientology trennen, gibt es nicht selten
Streit bei der Rückzahlung noch nicht verbrauchter Kursge-

bühren. Probleme treten häufig dann auf, falls von Ihnen Nach-
zahlungen verlangt werden, weil Sie als Scientology-Mitarbeiter
einen Preisnachlass („Freeloaderbill“) für einen Kurs in An-
spruch genommen haben. Das Scientology-Gutachten kommt
in seiner zivilrechtlichen Beurteilung zu dem Ergebnis, dass bei
mehreren Dienstleistungen aus der Angebotspalette der SO 
- insbesondere bei den so genannten Prozessing-Kursen, die
das Hauptangebot bei Scientology darstellen, und bei Leistun-
gen, die auf der scientologischen Ethik-Technologie beruhen
(PTS/SP-Rundown, O/W-Niederschriften, Leaving Staff Con-
fessionals) - die zugrunde liegenden Verträge als nichtig an-
zusehen sind. In diesen Fällen können die Kunden das für die
Kurse an Scientology gezahlte Entgelt vollständig zurückver-
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langen. Schadensersatzansprüche bleiben unberührt(118). Prü-
fen Sie, ob Sie Ihrerseits noch Ansprüche gegen die Sciento-
logy-Organisation (SO) haben, z.B. falls Sie kein Gehalt oder
ein zu geringes Gehalt erhalten haben oder falls die SO für Sie
keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt hat. Prüfen Sie,
ob die von der SO gegen Sie geltend gemachten Ansprüche zu
Recht bestehen. Holen Sie sich gegebenenfalls Rat bei einem
Rechtsanwalt. Einige im Umgang mit Scientology erfahrene
Rechtsanwälte sind in Abschnitt IV dieser Publikation genannt.

Sollten Sie oder ein Angehöriger bei oder nach Ihrem Aus-
scheiden aus der SO unter Druck gesetzt oder bedroht werden,
wenden Sie sich sofort an die Polizei!
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IV. Wer weiterhilft

Die nachfolgende Auflistung von Ansprechstellen in Bayern
erhebt angesichts der Vielfalt von Beratungsstellen keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.

Behörden

Scientology-Krisenberatungsstelle
beim Bayerischen Landesjugendamt
Postfach 20 05 52
80005 München
Tel.: 0 18 01 00 00 42 - CityCall-Verbindung zum Ortstarif -

Bayerisches Staatsministerium
für Unterricht und Kultus
- Informationsstelle Psychokulte und Psychosekten -
Salvatorstraße 2
80333 München
Nur für Informationsmaterial Tel.: (0 89) 21 86 25 68

Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz
Knorrstraße 139
80937 München
Vertrauliches Telefon - keine allgemeine Beratung -
Tel.: (0 89) 31 20 12 96

Kreisverwaltungsbehörden
(Landratsämter und kreisfreie Städte)

Spezielle polizeiliche Ansprechpartner für die Opfer der Scien-
tology-Organisation, ihre Angehörigen oder Zeugen:

Polizeipräsidium München
- Kommissariat 314 -
Ettstraße 2
80333 München
Tel.: (0 89) 29 10 23 14
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Polizeipräsidium Mittelfranken
Jakobsplatz 5
90402 Nürnberg
Tel.: (09 11) 2 11 20 76

Polizeipräsidium Schwaben
Gögginger Straße 43
86159 Augsburg
Tel.: (08 21) 3 23 13 50

Kirchliche und private Stellen

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
Beauftragter für Sekten- und 
Weltanschauungsfragen
Marsstraße 19
80335 München
Tel.: (0 89) 5 59 56 10

Evangelisches Dekanat München
Beratungsstelle Neue Religiöse Bewegungen
Landwehrstraße 15/Rgb.
80336 München
Tel.: (0 89) 55 02 90 34 

Erzdiözese München und Freising
Referat für Sekten- und 
Weltanschauungsfragen
Dachauer Straße 5, 5. Stock
80335 München
Tel.: (0 89) 5 45 81 30

Diözese Passau
Referat für Religions- und 
Weltanschauungsfragen
Innbrückgasse 13a
94032 Passau
Tel.: (08 51) 39 33 66
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Diözese Regensburg
Beratungsstelle für Sekten- und 
Weltanschauungsfragen
Obermünsterplatz 7
93047 Regensburg
Tel.: (09 41) 5 97 24 31

Diözese Würzburg
Referat für Weltanschauungsfragen
Ottostraße 1
97070 Würzburg
Tel.: (09 31) 38 66 37 31

Diözese Augsburg
Referat für Religions- und 
Weltanschauungsfragen
Kappelberg 1
86150 Augsburg
Tel.: (08 21) 3 15 22 12

Rechtsanwalt 
Dr. Heiko Freiherr von Gienanth
St. Anna-Straße 15
80538 München
Tel.: (0 89) 2 11 15 30

Rechtsanwalt 
Dr. Martin Habdank
Am Kosttor 2
80331 München
Tel.: (0 89) 22 51 95

Rechtsanwalt 
Christoph Lerg
Richard-Wagner-Straße 19
80333 München
Tel.: (0 89) 52 30 40 30
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Rechtsanwalt 
Jörg von Rochow
Prinzregentenufer 9
90489 Nürnberg
Tel.: (09 11) 53 39 77
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V. Veröffentlichungen über Scientology

● Abel, Ralf-Bernd: Ist das Menschen- und Gesellschaftsbild
der Scientology-Organisation vereinbar mit der Werte- und
Rechtsordnung des Grundgesetzes?, herausgegeben von
der Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein, Kiel
1996

● Bayerisches Staatsministerium des Innern: Scientology -
eine verfassungsfeindliche Bestrebung, München 1997, 
abrufbar unter der Internetadresse:
http://www.innenministerium.bayern.de/scientology

● von Billerbeck, Liane und Nordhausen, Frank: Der Sekten-
Konzern, Scientology auf dem Vormarsch, Berlin 1994

● Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend: Die Scientology-Organisation - Gefahren, Ziele und
Praktiken, herausgegeben vom Bundesverwaltungsamt, Köln
1996

● Christ, Angelika und Goldner, Steven: Scientology im
Management, Düsseldorf 1996

● Gross, Werner (Hg.): Psychomarkt-Sekten-Destruktive Kulte,
Bonn 1996

● Haack, Friedrich-Wilhelm: Scientology - Magie des 20. Jahr-
hunderts, München 1995

● Hanns-Seidel-Stiftung e.V. (Hg.), Politische Studien 346: Vom
Sektenmarkt zum Psychomarkt, München 1996

● Herrmann, Jörg: Mission mit allen Mitteln - Der Sciento-
logy-Konzern auf Seelenfang, Reinbek 1992

● Jaschke, Hans-Gerd: Auswirkungen der Anwendung sciento-
logischen Gedankenguts auf eine pluralistische Gesellschaft
oder Teile von ihr in einem freiheitlich demokratisch ver-
fassten Rechtsstaat, herausgegeben vom Innenministerium
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 1996

● Junge Union Rheinland-Pfalz (Hg.): Das 2. Wormser Sciento-
logy Tribunal 17. und 18. September 1994. Die politische
Herausforderung durch totalitäre Bewegungen, Mainz 1995
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● Küfner, Heinrich (Institut für Therapieforschung, München)
und Nedopil, Norbert (Psychiatrische Klinik der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München) und Schöch, Heinz (Institut für
die gesamten Strafrechtswissenschaften der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München): „Auswirkungen und Risiken
unkonventioneller Psycho- und Sozialtechniken“ (Expertise),
herausgegeben und veröffentlicht im Pabst-Verlag unter dem
Titel „Gesundheitliche und rechtliche Risiken bei Sciento-
logy“, ISBN 3-936142-40-8, Lengerich 2002 (Scientology-Gut-
achten)

● Landesinstitut für Erziehung und Unterricht Stuttgart: 
Macht-Kult-Sucht, Unterrichtsbausteine zum Thema Sciento-
logy, Stuttgart 1996

● Minhoff, Christoph und Lösch, Holger: Neureligiöse Bewe-
gungen - Strukturen, Ziele, Wertungen, herausgegeben von
der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit,
München 1996

● Minhoff, Christoph und Müller, Martina: Scientology Irrgarten
der Illusionen, Sonderdruck für die Landeszentrale für Politi-
sche Bildung und Behörde für Inneres der Freien und Hanse-
stadt Hamburg; München, Dillingen 1994

● Potthoff, Norbert: Scientology und Wirtschaft - Der WISE-Re-
port, Krefeld, 1994

● Reichelt, Peter: Helnwein und Scientology, Lüge und Verrat,
Eine Organisation und ihr Geheimdienst, Mannheim 1997

● Schneider, Karl H.: Dossier Scientology, Handreichungen für
Lehrkräfte, Eltern und sonstige Interessierte, München 1997

● Schweitzer, Jeannette: Scientology. Die schleichende Ent-
mündigung, Selbstverlag, St. Ingbert 1996

● Valentin, Friederike und Knaup, Horand: Scientology - Der
Griff nach Macht und Geld, Freiburg 1992

● Voltz, Tom: Scientology und (k)ein Ende, Solothurn, Düssel-
dorf 1995

● Zeisel, Alfred: Scientology in der Wirtschaft. Gefahr erkannt -
Gefahr gebannt, Selbstverlag, München 1997
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Anhang

Quellenhinweise

(1) Church of Scientology International: Was ist Scientology?,
New Era Publications International ApS, Kopenhagen 1993,
S. 83 ff.

(2) Hubbard, L. Ron: Dianetik - Der Leitfaden für den mensch-
lichen Verstand, New Era Publications International ApS,
Kopenhagen 1992, S. 281

(3) Minhoff, Ch./Müller, M.: Scientology - Irrgarten der Illusio-
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Hinweis zum besseren Verständnis des Organigramms*

1 Das RTC ist zwar nach eigenen Angaben der SO als selbständige Kontroll-
stelle konzipiert und somit nicht in das so genannte Internationale Manage-
ment eingegliedert. Dennoch handelt es sich beim RTC um die Befehls-
zentrale der SO.

2 Das WDC leitet über die „Führungskanäle“ das Management.

Ein Führungskanal stellt die Verbindung dar, über die die in-
ternationalen Scientology-Organisationen Autorität ausüben.
Es ist ein Befehlsweg, durch den Programme, Empfehlungen
und Managementbefehle zu den Stellen fließen, die mit der
Durchführung beauftragt sind.

Auf den „Beobachtungs- und Durchsetzungslinien“ überwacht als verlängerter
Arm des WDC die CMO mit ihren, den verschiedenen Managementebenen
zugeordneten Einheiten CMO INT, CMO GOLD, CMO IXU und CMO CONT
die Erfüllung der vom WDC dem Management gegebenen Befehle.

Eine Beobachtungs- und Durchsetzungslinie stellt die Ver-
bindung dar, die von den CMO-Einheiten benutzt wird, um
die Befolgung von Befehlen des Überwachungsausschusses
(WDC) durchzusetzen und zu kontrollieren.

3 Netzwerk der LRH-Kommunikatoren: (LRH = L. Ron Hubbard)
● Oberstes HCO Netzwerk 

(HCO=Hubbard Kommunikationsbüro)
● Bewahrer der Technologie und Richtlinienkenntnis Netzwerk
● Oberstes Netzwerk der Qualifikationsabteilungen und 

der Internationalen Ausbildungsorganisation
Finanznetzwerk:
● Finanz Durchsetzungsbeauftragter Netzwerk
● Flag Finanzbeauftragter Netzwerk

(FBO=Flag Banking Officer)
Unter-Netzwerke: Stellvertreter FBO-Netzwerk für M.O.R.E.

● Netzwerk der Hauseigentümer
Büro für Spezielle Angelegenheiten Netzwerk (OSA)

4 Es handelt sich um selbständige Scientology-Gruppen, die nicht in den Kon-
zern eingegliedert sind. Verbindungen zum Konzern bestehen über Kommis-
sions- und Franchising-Verträge.
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* Das Organigramm, das den Kernbereich des SO-Konzerns wiedergibt, wurde erstellt nach Renate Hartwig
„Scientology. Das Komplott und die Kumpane“, 1995, sowie nach Originalvorlagen der SO, insbesondere der
Schrift „Führungskanäle der Scientology“, 1988.
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Durch Scientology festgelegte Funktion ihres

Organigramms für Mitarbeiter:

„Diese Tafel führt Sie in die Organisationen und Führungskanäle
der ' Internationalen Scientology' ein. Sie zeigt die verschiedenen
Führungsebenen in Scientology und ihre Führungskanäle. Jede 
Organisation hat ihren eigenen, separat aufgestellten Organi-
sationsplan, der die inneren Führungskanäle und den kompletten
Aufbau der jeweiligen Organisation beschreibt.

Als Mitarbeiter stehen SIE auf dieser Tafel. Es ist sehr wichtig, dass
Sie mit den Führungskanälen und den grundlegenden Organisatio-
nen der Internationalen Scientology vertraut werden, damit Sie die
verschiedenen koordinierenden Teile der Gesamtgruppe verstehen
und wissen, was von jeder Einheit und Ebene als Arbeitsergebnis
erwartet wird. Diese Tafel muss zusammen mit dem Heft 'Die
Führungskanäle der Scientology' studiert werden, um vollständiges
Verstehen zu erreichen.

Mit jedem Posten, jeder Einheit und jeder Organisation, die ihre
Aufgaben voll erfüllt und L. Ron Hubbards Technologie und Richt-
linien exakt anwendet, werden wir diesen Planeten CLEARen.“
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